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1.  Vorwort des Vorstandes 
 
 
Mit dem vorliegenden Bericht für die Jahre 2010 und 2011 gibt der Verein Bremische 
Straffälligenbetreuung wieder einen Einblick über die Beratungs- und Unterstützungsangebote. Nach 
langer Tradition wollen wir allen Mitgliedern und den am Strafvollzug Interessierten im Lande Bremen 
die Möglichkeit geben, sich über die Aktivitäten des Vereins im Berichtszeitraum zu informieren. Die 
ausführlichen Berichte machen deutlich, dass trotz der hohen Arbeitsbelastung die Arbeit zu guten 
Erfolgen geführt hat. 
 
Die Berichte wurden von den Fachkräften des Vereins erstellt als eine Dokumentation der Arbeit. 
Engagement und Zuversicht beizubehalten und nicht in Resignation zu verfallen ist bei zunehmendem 
Druck durch Mittelkürzungen ein Kunststück in der Arbeit, das auch weiterhin allen Beteiligten 
gelingen möge. 
 
Deshalb nutze ich dieses Vorwort auch dazu, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den 
Mitgliedern des Vorstands für die engagierte Arbeit in den letzten Jahren zu danken. 
 
Der Vorstand und die MitarbeiterInnen wollen sich weiterhin darum bemühen, die gemeinsame Arbeit 
für die Inhaftierten und Haftentlassenen fortzuführen. Alle zwei Jahre berichten wir über unsere 
Aktivitäten, um auch die Öffentlichkeit zu informieren. Wir hoffen, mit diesen Berichten die eine oder 
den anderen zur Mitarbeit im Vorstand zu gewinnen, um dadurch auch das Interesse an einem 
humaneren Strafvollzug und gesellschaftlicher (Re-)Integration von straffällig gewordenen Menschen 
sichtbar werden zu lassen. 
 
Wir wissen, dass die Arbeit mit Straffälligen mühsam ist. Trotzdem bieten die Angebote des Vereins 
eine Möglichkeit, den Weg in ein neues Leben zu finden. Und wir versuchen, daran mitzuarbeiten. 
 
Wir hoffen weiterhin auf die Zusammenarbeit aller mit Strafvollzug befassten Stellen im Landes 
Bremen, auch mit denen, die unseren Verein durch Bußgelder unterstützen, auf die wir dringend 
angewiesen sind. 
 
Der Umzug vom Osterdeich in die Faulenstraße war ein sehr mühsames Unterfangen, das unsere 
Geschäftsführerin Elke Bahl mit Bravour gemeistert hat. Auch ihr gebührt unser Dank. 
 
Ich empfehle Ihnen die Lektüre des Ihnen vorliegenden Berichtes über die Zeit 2010 – 2011. 
 
 
 
Ursel Kerstein, 1. Vorsitzende 
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2.  Wohnungsnotfallhilfe in der Zentralen Fachstelle Wohnen  
 
Die Trägerschaft der Zentralen Fachstelle Wohnen (ZFW) ist als Kooperationsmodell zwischen der 
Stadt Bremen (Kommune) und freien Trägern der Wohlfahrtspflege konzipiert. Der Verein Bremische 
Straffälligenbetreuung beteiligt sich als Kooperationspartner an der Einrichtung und am Betrieb der 
ZFW. Alle an der Fachstelle teilhabenden Kooperationspartner sind unter einem Dach im Sozialzentrum 
Mitte des Amtes für Soziale Dienste (AfSD), im „Tivolihochhaus“ tätig. 
 
An der ZFW sind folgende Institutionen und Träger beteiligt: 
 

Für die Gesamtsteuerung, Controlling, Präventionsberatung, Leistungsgewährung in Wohnungs-
notfällen und ordnungsrechtliche Obdachlosenunterbringung das Amt für Soziale Dienste. 

 
Für die Beratung und Vermittlung (in Unterkünfte / Wohnraum) von Straffälligen, Inhaftierten, 
Haftentlassenen und deren Angehörige der Verein Bremische Straffälligenbetreuung 

 
Für die Vermittlung (in Unterkünfte / Wohnraum) und Unterbringung von allein stehenden 
Wohnungslosen der Verein für Innere Mission Bremen.  

 
Für die Beratung, Vermittlung (in Unterkünfte / Wohnraum ) und Unterbringung von Drogenab-
hängigen die Hohehorst gGmbH und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).  

 
Neben diesen Partnern, die sowohl Kernaufgaben der ZFW wahrnehmen als auch Leistungen für die 
ZFW übernehmen, beteiligen sich in enger Kooperation weitere freie Träger an der ZFW als externe 
Leistungserbringer: 
 

Für die Beratung und Zuweisung von Drogenabhängigen in das Unterbringungssystem aus 
niedrig schwelligen Drogenhilfeeinrichtungen die „comeback gmbh“ (Clearingstelle).  

 
Für die Unterbringung von Drogenabhängigen der Arbeiter-Samariter-Bund (Drogennot-
unterkunft „Sleep Inn“) und die Hohehorst gGmbH (Drogennotunterkunft „La Campagne“).  

 
Für die zentrale Hotel- / Pensionssteuerung der Verein für Innere Mission Bremen.  

 
2.1  Zielgruppen 
 
Zielgruppe der ZFW sind alle Wohnungsnotfälle, unabhängig von ihrer Einkommenssituation und der 
Art der Existenzsicherung. Der Begriff „Wohnungsnotfälle“ umfasst folgende Personengruppen:  
 

Aktuell von Obdachlosigkeit Betroffene, d. h. Personen, die ohne Wohnung sind und kurzfristig 
in einer Notunterkunft / einem Hotel oder einer Pension mit einem Obdach versorgt werden 
müssen (Akutfälle)  

 
Von Wohnungslosigkeit Bedrohte, d.h. Personen, denen der Verlust ihrer derzeitigen Wohnung 
unmittelbar bevorsteht, weil gegen sie ein nicht vollstreckter Räumungstitel vorliegt, gegen die 
eine Räumungsklage erhoben wurde oder die Kündigung ihrer Wohnung droht. Personen in 
ungesicherten Wohnverhältnissen (bei Bekannten untergebracht oder ähnliches) sowie Personen, 
denen die Entlassung aus einer Klinik, einem Heim, einer betreuten Wohnform, einer Anstalt 
usw. unmittelbar bevorsteht und die ohne institutionelle Hilfe nicht in der Lage sind, sich 
ausreichenden Wohnraum zu beschaffen.  
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Bei vielen Leistungsberechtigten der bisherigen Wohnungslosenhilfe für Straffällige, Inhaftierte und 
Strafentlassene, allein stehende Wohnungslose und Drogenabhängige liegt ein multipler Hilfebedarf 
vor. Zum Beispiel umfasst er neben der Straffälligen- häufig auch eine Suchtproblematik (legale oder 
illegale Suchtstoffe). Die Mitarbeiter der ZFW werden daher zielgruppenspezifisch auf dem 
Hintergrund ihrer jeweiligen Fachlichkeit tätig. Je nach Einzelfall erfolgt die Vermittlung zu 
weitergehenden Hilfen und Beratungsstellen. Dies gilt für alle Partner der ZFW. 
 
Die generelle Zuständigkeit für die Leistungsgewährung „Kosten der Unterkunft (KdU)“ zur 
Unterbringung und bei Mietschulden verbleibt für den Großteil der Leistungsempfänger beim Jobcenter 
bzw. beim AfSD. Lediglich für die (kleine) Gruppe der Wohnungsnotfälle erfolgt eine 
Aufgabenübertragung der Leistungsgewährung vom Jobcenter an das AfSD, nur sofern die 
fallverantwortende Stelle die individuelle Entscheidung trifft, die ZFW zur Lösung des Wohnproblems 
einzuschalten.  
 
2.2  Wohnungsnotfallhilfe für Straffällige, Inhafti erte, Haftentlassene und deren 

Angehörige 
 
Im Rahmen der ZFW bietet der Verein Bremische Straffälligenbetreuung Beratung und weiterführende 
Hilfen für den Personenkreis Straffällige, Inhaftierte und deren Angehörige mit einer 
Wohnungsnotfallproblematik an. In Anlehnung an die Leistungsbeschreibung der ZFW sieht der Verein 
seine Aufgabe darin, im Rahmen der ZFW die Hilfesuchenden dabei zu unterstützen ihre 
Wohnungslosigkeit zu überwinden und ihre gesellschaftliche Integration zu ermöglichen. Die eigene 
Handlungs- und Entscheidungskompetenz der Betroffenen soll gestärkt werden.  
 
Die Integration straffälliger Menschen in die Gesellschaft ist zentrale Aufgabe des Vereins Bremische 
Straffälligenbetreuung. Die Versorgung mit eigenständigem Wohnraum ist hierbei ein wichtiger 
Beitrag. Eine enge Kooperation mit den weiteren Beratungsangeboten des Vereins, insbesondere mit 
der Sozialberatung und der Schuldnerberatung, ist Teil des Einzelfallclearings und des angebotenen 
Unterstützungsmanagements. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt jedoch personell nach den einzelnen 
Arbeitsprojekten getrennt. 
 

Zentrale Fachstelle Wohnen  
Verein Bremische Straffälligenbetreuung  

Jahresstatistik 2010 und 2011  
 
Klienten  2010 2011 
Übernahme laufender Fälle aus Vorjahr  24 29 

Neuaufnahmen  174 164 

Anzahl Gesamt:  198 193 

 
Neuaufnahmen 2010 2011 

Anzahl Klienten Männer (inklusive  "JVA-Sprechstunde") 149 149 

Anzahl Klienten Frauen   25 15 

Anzahl Gesamt (Neuaufnahmen):  174 164 

 
Beratungsgespräche  in der "ZFW" 605 587 

Beratungsgespräche in der JVA-Sprechstunde  46 41 

Beratungsgespräche insgesamt:  651 628 
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Viele Klienten hatten sowohl im Rahmen der JVA-Sprechstunde, als auch nach der Entlassung aus der 
JVA - Bremen Kontakt zur Zentralen Fachstelle Wohnen.  
 
Davon Anteil der Beratungsgespräche in der JVA-Bremen  

  Anzahl Klienten  Anzahl Beratungen  Klienten  Beratungen  
Strafhaft 2010 2011 

          
Wohnungssuche  32 39 29 41 
Wohnungserhalt  5 7 0 0 
JVA-Beratung gesamt: 37 46 29 41 
 
 
Wohnsituation zum Zeitpunkt der Haftentlassung                                         2010 2011 

  Anzahl Klienten  

ohne festen Wohnsitz 54 64 

eigene Wohnung (inkl. erfolgreichem Wohnungserhalt) 47 30 

Freunde  21 19 

Familie  16 18 

betreute Wohnform   17 16 

weiterhin in Haft (über Jahresende hinaus)  30 26 

unbekannt, da Kontakt abgebrochen  13 20 

      

Anzahl gesamt: 198 193 

 
Es handelt sich bei dieser Statistik nicht um Vermittlungszahlen. Bei diesen Datenangaben sind 
Abweichungen möglich, da einige Klienten am Entlassungstag kurzfristig eine andere Unterkunft 
finden und dies der Beratungsstelle nicht mitteilen.  
 
Im Rahmen der Entlassungsvorbereitung erhalten die Klienten regelmäßig JVA-Ausgänge zur „ZFW“ 
für die Wohnungssuche. Für einen Teil der Klienten mit „eigener Wohnung zum Zeitpunkt der 
Haftentlassung“ konnte diese im Rahmen der EVB durch die ZFW vermittelt werden.  
Die Unterkunft bei Freunden/Familie ist in der Regel eine Notlösung, die zum Teil nur kurzfristig 
möglich ist. 
 
Wirtschaftliche Situation der Klienten (nach Hilfesystem)                           2010 2011 

  Anzahl Klienten  

Agentur für Arbeit (ALG I nach SGB III)  54 38 

Jobcenter Bremen  (ALG II)  111 121 

Rente  3 3 

Erwerbstätig (z.T. als Berufsfreigänger der JVA-Bremen)  8 10 

AfSD-Bremen (nach SGB XII)  7 8 

unklar, da ausländerrechtlicher Status nicht geklärt  1 1 

unklar, da erst nach Haftentlassung zu klären  14 12 

      

Anzahl gesamt:  198 193 

 
 
Bei Klienten, die sich noch in der Justizvollzugsanstalt befinden, liegt die sachliche Zuständigkeit zur 
Prüfung von Wohnungsanmietungen (im Rahmen der EVB) immer beim örtlich zuständigen 
Sozialhilfeträger (SGB XII). Erst nach Haftentlassung stehen die Klienten dem Arbeitsmarkt wieder zur 
Verfügung und können Anträge nach SGB II oder SGB III stellen.  
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Innerhalb eines Jahres wechselten die Leistungsträger z. T. mehrfach, insbesondere wenn eine 
kurzfristige Inhaftierung erfolgte. Kombinationen verschiedener Leistungsansprüche wurden nicht 
dokumentiert.  
 
Staatsangehörigkeit                                                                                               2010 2011 

  Anzahl Klienten  

deutsch  174 176 

sonstige  24 17 

      

Anzahl gesamt:  198 193 

 
 
Inhaftiert in  2010 2011 

  Anzahl Klienten  

JVA-Bremen und Teilanstalt Bremerhaven  156 157 

Sonstige Justizvollzugsanstalten  41 36 

noch nie in Haft / unbekannt  1 0 

Anzahl gesamt:  198 193 

 
 
Familienstand der Klienten                                                                                 2010 2011 

  Anzahl Klienten  

ledig  132 134 

verheiratet 0 1 

getrennt lebend  9 7 

geschieden  49 34 

verwitwet 4 2 

unbekannt  4 15 

      

Anzahl gesamt:  198 193 

 
Vermittlungen in Notunterkünfte                                         2010 2011 

  Anzahl Klienten  Anzahl Vermittlungen  Klienten  Vermittlung 
aus Vorjahr in Notunterkunft  10   11   
Neuaufnahmen:         
Frauen  5 6 2 3 
Männer  48 73 46 78 

          
Anzahl gesamt:  63 79 59 81 
 
Herkunft der Klienten In Notunterkunft  2010 2011 

  Anzahl Klienten  
JVA-Bremen  41 42 

JVA-Bremen / Teilanstalt Bremerhaven  2 2 

Auswärtige JVA 20 15 

      

Anzahl gesamt: 63 59 

 
Entlassung aus „auswärtiger JVA“ bedeutet in der Regel, dass keine Hilfen im Rahmen der EVB 
möglich waren. Viele Klienten erscheinen „obdachlos“ in Bremen und gelangen erst dann zur 
Erstberatung zur ZFW - Verein Bremische Straffälligenbetreuung. Dies erklärt den hohen Anteil der 
auswärtig Entlassenen, die zunächst in Notunterkünften untergebracht werden müssen.  
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Klienten, deren Aufnahme als Notfälle in der Männer- oder Frauennotunterkunft erfolgte, wurden  
– wenn möglich – in einfache Hotels weitervermittelt. Einige Klienten mussten nach Konflikten die 
Notunterkünfte verlassen und wurden in anderen Unterkünften untergebracht.  
 
Einige Klienten wurden in der Jahreserhebung mehrfach „ohne festen Wohnsitz“ aus Haft entlassen.   
 
Verbleib nach Auszug aus Notunterkunft                                                        2010  2011 

  Anzahl Klienten  

Vermittelt in eigene Mietwohnung  8 11 

Stationäre Therapie (Sucht - Alkohol / illegale Drogen)  8 3 

Wohnprojekt (verschiedene Hilfesysteme)  7 2 

Verbleib unbekannt  14 13 

zu Freunde / Familie gezogen 5 3 

Stadt Bremen verlassen  3 4 

Erneut inhaftiert  6 5 

verstorben 0 1 

Fallabgabe innerhalb der "ZFW" 1 4 

Weiterhin in Notunterkunft (über 31.12. hinaus)  11 13 

      

Anzahl gesamt:    63 Klienten   59 Klienten 

 
 
Vermittlungen in Mietwohnung insgesamt                                                       2010 2011 

  Anzahl Klienten  

Wohnungsbaugesellschaften  6 3 

Sonstige Gesellschaften (Hausverwaltungen etc.)  3 4 

Privatvermieter  26 27 

Verein Wohnungshilfe  0 0 

OPR-Wohnung (über "ZFW"-AFSD-Wohnungshilfe) 0 0 

      

Anzahl gesamt:  35 34 

 
Zum Verein Wohnungshilfe wurden auch 2010 und 2011 laufend Bewerber vermittelt. Für den 
Personenkreis der Haftentlassenen konnte der Verein leider keine Wohnungen vermieten.  
 
2.3  Schwerpunkt: Wohnungssuche im Rahmen der Entlassungsvorbereitung (EVB) 
 
Die Mehrzahl der Klienten, die sich im Rahmen ihrer EVB an den Verein wenden, sind allein stehende 
Personen, die zum großen Teil bereits vor der Inhaftierung Transferleistungen nach SGB II oder SGB 
XII erhielten. Ein Teil der Klienten konnte während der Inhaftierung Ansprüche nach SGB III 
(Arbeitslosengeld I über die Agentur für Arbeit) erwerben. Entsprechende Leistungsansprüche bei der 
Agentur für Arbeit (nach SGB III) können von Klienten jedoch erst nach Haftentlassung realisiert 
werden, da sie erst dann dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.  
 
Im Rahmen der EVB sind Hilfen zur Wohnungssuche ab etwa drei Monate vor dem tatsächlichen 
Entlassungstermin möglich. Die Kontaktaufnahme zur ZFW erfolgt in der Regel direkt durch die 
Haftinsassen, vermittelt durch den JVA-Vollzugsdienst, den EVB - Pool oder sonstige beteiligte 
Sozialdienste.  
 
Im Rahmen der EVB werden durch die JVA - Bremen entsprechende Vollzugslockerungen zur 
Wohnungssuche geprüft. Dies bedeutet, dass bei geeigneten Haftinsassen zweckgebundene JVA-
Ausgänge zu Behörden und zur Wohnungssuche genehmigt werden. Bei Verfehlungen innerhalb der 
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JVA werden entsprechende Ausgänge abgelehnt, und Wohnungssuche ist für diese Klienten nicht 
möglich. Im Rahmen der JVA-Sprechstunde des Vereins können für diese Klienten nur 
Informationsgespräche stattfinden. Darüber hinaus ist die notwendige Unterstützung bei der 
Wohnungssuche unter diesen Bedingungen für diese inhaftierten Klienten nicht möglich.  
 
An erster Stelle der Schwierigkeiten der Wiedereingliederung standen für Haftinsassen im Rahmen der 
EVB nach wie vor die Probleme bei der Wohnungssuche. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung 
und insbesondere gestiegener Miet- und Nebenkosten hat sich in den letzten Jahren eine deutliche 
Verknappung des Wohnungsmarktes, der sich an den Bedarfssätzen des Amtes für Soziale Dienste 
(SGB XII) und des Jobcenters (SGB II) orientiert, ergeben.  
 
Haftentlassene waren aufgrund ihrer Stigmatisierung davon besonders betroffen. Sie konkurrieren mit 
anderen gesellschaftlichen Gruppen um den kleiner werdenden Markt preiswerter Mietwohnungen. 
Weitere soziale Schwierigkeiten der Klienten, insbesondere Arbeitslosigkeit, gesundheitliche Probleme 
und vorhandene Suchtstrukturen, erschwerten die Bedingungen bei der Wohnungssuche. Schulden mit 
„Schufa-Eintrag“ waren bei vielen Wohnungsbaugesellschaften nach wie vor ein Ausschlusskriterium.  
 
Informationsvermittlung, Motivationsarbeit, Kostenklärung und begleitende Hilfen bei der 
Wohnungssuche waren Hilfen, die es den einzelnen Klienten erleichterten, bereits vor der 
Haftentlassung die Voraussetzung einer positiven Integration zu schaffen. Die Klärung der Wohnfrage 
war dabei eine Grundvoraussetzung einer guten Entlassungsvorbereitung.  
 
2.4 Schwerpunkt: „Wohnungserhalt“ bei Inhaftierung in einer Justizvollzugsanstalt 

 (JVA)  
 
Der Großteil der Klienten, die aufgrund eines richterlichen Beschlusses Untersuchungshaft oder eine 
Freiheitsstrafe in einer JVA verbüßen, sind in der Regel akut von Wohnungsverlust bedroht. In vielen 
Fällen erfolgt die Festnahme auf Grund eines Haftbefehls „von der Straße weg“, ohne die Möglichkeit, 
letzte Behördengänge zu erledigen. Insbesondere allein stehende Klienten können nach dem Haftantritt 
nur in Ausnahmefällen die nötigen Schritte zum Erhalt ihrer Mietwohnung veranlassen.  
 
Bereits zu Zeiten des Bundessozialhilfegesetzes, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen 
„angemessenen Wohnraum“ aus öffentlichen Mitteln bis zu sechs Monate zu erhalten um drohende 
Obdachlosigkeit zu verhindern. Diese Möglichkeit wurde auch bei der Einführung des neuen 
Sozialgesetzes SGB XII berücksichtigt. Aufgrund der Möglichkeiten, die Wohnung aus 
Sozialhilfemitteln zu erhalten, ließen sich oft teure Räumungsklagen, die dem Inhaftierten bzw. dem 
Haftentlassenen ansonsten in Rechnung gestellt worden wären, vermeiden. Für die betroffenen Klienten 
bedeutete dies nach Haftentlassung eine schnellere Normalisierung der Lebensverhältnisse.  
 
Klärung Wohnungserhalt bei Untersuchungshaft  
 
Die Möglichkeiten des Wohnungserhaltes nach SGB XII (Grundsicherung) bei der Verhängung von 
Untersuchungshaft. Bei Untersuchungshaft gilt bis zum Abschluss des Strafverfahrens die 
„Unschuldsvermutung“. Insbesondere bei Haftprüfungsterminen kann der Erhalt der Wohnung und 
damit ein fester Wohnsitz den zuständigen Richtern und Richterinnen die Entscheidung über eine 
Aufhebung eines Haftbefehls erleichtern. Manche Angeklagten konnten nach Aufhebung des 
Haftbefehls bis zum Abschluss des Strafverfahrens in die eigene Wohnung zurückkehren. Ihre 
Sozialprognose für ein zukünftig straffreies Leben war damit deutlich günstiger. 
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Klärung Wohnungserhalt bei Inhaftierung wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe 
 
Der Anteil der Klienten, die Leistungen beim Jobcenter beziehen, ist sowohl in der Beratungsstelle des 
Vereins Bremische Straffälligenbetreuung als auch bei der Zentralen Fachstelle Wohnen hoch. Mit 
Neueinführung des § 7 Abs. 4 SGB II zum 01.08.2006 wurde durch den Gesetzgeber der Aufenthalt in 
einer stationären Einrichtung bzw. in einer JVA als Ausschlusskriterium neu eingeführt. Für 
Kurzzeitinhaftierte bedeutete dies, die Leistungen des Jobcenters werden ab dem ersten Tag der 
Inhaftierung eingestellt. Auch Mietzahlungen erfolgen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Die geänderte 
Rechtspraxis bedeutete für Klienten mit kurzen Haftstrafen, insbesondere bei Ersatzfreiheitsstrafe, eine 
erhebliche Veränderung. Ab der Gesetzesänderung drohte vielen Kurzzeitinhaftierten Wohnungsverlust 
durch die Einstellung der Leistungen nach SGB II.  
 
Während beispielsweise der kurzzeitige Aufenthalt in einem Krankenhaus nicht als Ausschlusskriterium 
für SGB II Leistungen galt, so mussten Haftinsassen auch bei wenigen Tagen Haft wegen einer 
Geldstrafe einen Grundsicherungsantrag nach SGB XII (zur Sicherstellung der Mietzahlung) stellen. 
Der bürokratische Aufwand war enorm, da für die Beantragung von Leistungen nach SGB XII alle 
nötigen Prüfunterlagen neu vorgelegt werden mussten. Dies war für Haftinsassen in der Regel schwierig 
zu realisieren.   
 
2.5  Schwerpunkt: Vermittlung in Notunterkünfte  
 
Trotz intensiver Hilfen zur Wohnungssuche im Rahmen der EVB und trotz Unterstützung zum 
Wohnungserhalt für Inhaftierte gab es nach wie vor Haftentlassungen ohne festen Wohnsitz. Bei 
Entlassungen aus Untersuchungshaft oder bei der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen war in der 
Regel keine EVB zur Wohnungssuche möglich. Etwa ein Drittel der Haftentlassenen, die sich in der 
ZFW ohne festen Wohnsitz meldeten und in eine Notunterkunft vermittelt wurden, kamen von 
Haftanstalten außerhalb des Bundeslandes Bremen.  
 
Für diese obdachlosen Klienten mussten über die ZFW Notunterkünfte vermittelt werden. Zum Teil  
erfolgte eine Vermittlung in günstige gewerbliche Hotels und Pensionen, die entsprechende 
Vereinbarungen mit der Sozialbehörde Bremen getroffen haben. Die Mehrzahl der Unterkünfte besteht 
aus Doppel- oder Mehrbettzimmern. Der Anteil der Hoteleinzelzimmer konnte in den letzten Jahren 
erhöht werden. Für eine dauerhafte Unterbringung sind diese Unterkünfte nicht konzipiert. Die 
Vermittlung in Notunterkünfte ist und bleibt dabei eine „Notlösung“. Je länger Klienten in den 
Notunterkünften verbleiben, desto schwieriger wird die Rückkehr in die „Normalität“.  
 
Bei Klienten des Straffälligenhilfesystems, die längere Zeit in diesen Notunterkünften lebten, wurden 
weitergehende Hilfen (z. B. die Vermittlung in spezialisierte Wohnprojekte) immer geprüft und 
angeboten. Eine Vermittlung der Klienten in Wohnprojekte war jedoch oft schwierig, da die Klienten 
diese Angebote in der Regel ablehnten.  
 
Die Kostenklärung für die Finanzierung der Notunterkünfte erfolgte mittels „Laufzettel“ über die 
Wirtschaftlichen Hilfen des Amtes für Soziale Dienste bzw. über das Jobcenter.  
 
2.6  Schlussbemerkung  
 
Die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern innerhalb der ZFW ist gut. Auch mit den 
Leistungsträgern Amt für Soziale Dienste (SGB XII) und Jobcenter (SGB II) gibt es 
Leistungsvereinbarungen, die die Abläufe und Zuständigkeiten klar abgrenzen.  
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Im Hilfesystem der Straffälligenhilfe besteht eine langjährige und gute Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeitern der JVA-Bremen. Insbesondere ist erwähnenswert, dass im Rahmen der EVB eine 
intensive und sehr gute Kooperation mit den Vollzugs- und Sozialdienstmitarbeitern der JVA-Bremen 
möglich war. Bei vielen Klienten erfolgte die erste Kontaktaufnahme zur ZFW durch Unterstützung des 
allgemeinen Vollzugsdienstes. Den Vollzugsdienstmitarbeitern der JVA gilt dafür besonderer Dank. 
Wir hoffen, dass die „Wohnungsfrage - als ein zentraler Bestandteil der Wiedereingliederung“ - auch 
zukünftig die nötige Beachtung findet. Im Rahmen der EVB -Planung ist zu hoffen, dass den 
Haftinsassen auch weiterhin die nötigen Lockerungen und EVB -Ausgänge zur Wohnungssuche 
ermöglicht werden.  
 
Im Bundesland Bremen gibt es eine intensive Zusammenarbeit mit freien Trägern und Institutionen der 
Straffälligenhilfe. Die Vernetzung mit angrenzenden Hilfesystemen ist alltägliche Praxis.  
 
Insbesondere die Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten der Justiz (Bewährungshilfe), dem Verein 
Hoppenbank e. V., Comeback gGmbH und der GISBU mbH der Diakonie Bremerhaven (Sozialdienst 
in der JVA-Teilanstalt Bremerhaven) hat es erleichtert, für Klienten erfolgreich tätig zu werden.  
 
 
 
Robert Meier     
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3.  Sozialberatungsstelle für Straffällige, Inhaftierte, Haftentlassene und  
     deren Angehörige. 
 
 
3.1  Rahmenbedingungen 
 
Die Sozialberatungsstelle des Vereins bildet mit den Zentralen Wirtschaftlichen Hilfen des Amtes für 
Soziale Dienste (AfSD) eine Kooperationsgemeinschaft als „Zentralstelle für Straffälligenhilfe“. 
Gemeinsam befinden sie sich unter einem Dach im Tivoli Hochhaus am Bahnhofsplatz. Die 
Aufgabenverteilung innerhalb dieser Arbeitsgemeinschaft ist in einem Kooperationsvertrag geregelt. 
Ziel ist die schnelle und unbürokratische Hilfe. 
 
Gemäß § 67 SGB XII sollen Leistungen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten erbracht werden, zu 
denen der Hilfebedürftige aus eigener Kraft nicht fähig ist. Die Leistungen umfassen nach § 68 SGB 
XII alle Maßnahmen die notwendig sind, diese Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen oder zu 
mildern, bzw. ihre Verschlimmerung zu verhüten. 
 
Darüber  hinaus  bietet  der Träger psycho-soziale  Beratung und Betreuung auf der  Grundlage von § 
16 Abs. 2 SGB II in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Bremen als zuständige Behörde für 
Erwerbslose an. 
Durch die Hilfen soll es ratsuchenden Menschen ermöglicht werden, bedarfsgerecht eine möglichst 
weitgehende Normalisierung der Lebensverhältnisse und gesellschaftliche Integration zu erreichen. 
 
Eine bestandsfähige Kooperationsvereinbarung mit dem Jobcenter Bremen analog der bestehenden 
Kooperationsvereinbarung mit dem Amt für Soziale Dienste wäre zu begrüßen und für das Klientel 
sinnvoll. 
 
 
3.2  Das Beratungs- und Unterstützungskonzept 
 
Zielgruppen 
 
Die Sozialberatung richtet sich an straffällig gewordene, von Haft bedrohte, inhaftierte und 
haftentlassene Frauen und Männer und deren Angehörige.  
 
 
Beratungsinhalte und -methoden 
 
Die Beratung richtet sich nach den Prinzipien Freiwilligkeit, Parteilichkeit und Vertraulichkeit. 
 
Neben den so genannten Selbstmeldern erfolgt die Vermittlung in unser Hilfesystem einerseits durch 
die Dienste der Justiz, z.B. der Justizvollzugsanstalt, der Bewährungshilfe, der Gerichte, und dem  
Entlassungsvorbereitungspool (EVB-Pool), andererseits durch Dienste des Bereiches Soziales und 
Gesundheit, wie dem Amt für Soziale Dienste und dem Jobcenter. Des Weiteren sind es 
Beratungsstellen aus den Hilfesystemen für Straffällige, Wohnungslose, Drogenabhängige oder 
psychisch Kranke, wie die GISBU Bremerhaven, die Ambulante Hilfe der Inneren Mission, die 
Drogenhilfe, die Behandlungszentren des Gesundheitsamtes und darüber hinaus Rechtsanwälte, 
Familienangehörige und Vermieter, die an die Sozialberatungsstelle vermitteln. 
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Die Sozialberatung erfolgt bei Wunsch auch anonym und ist folgendermaßen aufgebaut: 
 
1. Das Hilfsangebot wird den Klienten vermittelt. Dies beinhaltet die Beratung, Information und 

Aufklärung über die gesetzlichen Rahmenbedingungen (Klärung der Ansprüche) 
2. Situationsanalyse und Hilfebedarfsfeststellung im Zusammenwirken mit dem Klienten  
3. Entwicklung eines Entlassungsplanes implizit Hilfezielen und Motivationshilfe im Rahmen der 

Entlassungsvorbereitung aus Haft 
4. Unterstützung beim Erreichen der Ziele. Bei Bedarf auch begleitende und aufsuchende Hilfe (nur 

eingeschränkt möglich) 
5. Vermittlung zu anderen Hilfsangeboten und Kooperation mit anderen spezialisierten Diensten  
 
 
Die Beratungsinhalte und -leistungen im Einzelnen 
 
Entlassungsvorbereitung (EVB):  
 

- Information und Aufklärung über Ansprüche 
- Festlegung der einzelnen Schritte (z.B. Wohnungssuche, Behördengänge usw.)  
- Unterstützung und Prüfung der Umsetzung  
- z.T. Klärung des Entlassungszeitpunktes mit Justizbehörden 
- Hilfen bei der Beantragung von Ausgängen aus der JVA 

 
Hilfen im Umgang mit dem Amt für Soziale Dienste (AfSD): 
 

- Information und Aufklärung über Ansprüche 
- Klärung der behördlichen Zuständigkeit  
- Telefonische und persönliche Rücksprache mit dem AfSD 
- Klärung der Rückführungsmöglichkeiten in den elterlichen Haushalt  (bis 25 Jahre) 
- Stellungnahmen für das AFSD  
- Stellungnahmen im Rahmen des Gesamtplanverfahrens gemäß § 68 SGB XII 

 
Hilfen im Umgang mit der Agentur für Arbeit: 
 

- Information und Aufklärung über Ansprüche  
- Unterstützung bei Antragstellung  
- Unterstützung beim Zusammenstellen nötiger Unterlagen  
- ggf. Bereitstellung einer Postadresse und Kontoführung/Geldverwaltung  

 
Hilfen im Umgang mit dem Jobcenter 
 

- Information und Aufklärung über Rechtsansprüche  
- Klärung der Zuständigkeit in Abgrenzung zwischen SGB II, SGB III und SGB XII 
- Hilfen bei der Klärung der örtlichen und sachlichen Zuständigkeiten 
- Unterstützung bei der Zusammenstellung notwendiger Unterlagen und  

SGB II-Antragstellung 
- ggf. Bereitstellung einer Postadresse und Kontoführung/Geldverwaltung  
- Allgemeine Informationsvermittlung zu arbeitsintegrativen Angeboten  
- Klärung von Rückführungsmöglichkeiten in den elterlichen Haushalt  
- Schriftverkehr 
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Hilfen im Umgang mit der Justiz: 
 

- Information und Aufklärung über gesetzliche Grundlagen 
- bei Bedarf Kontaktaufnahme zu: Mitarbeitern der JVA, Rechtsanwälten, 
  Richtern, Staatsanwälten, Rechtspflegern, Bewährungshelfern 
- ggf. Begleitung zu Gerichtsverhandlungen und Haftprüfungsterminen 
- Hilfen zur Haftvermeidung ( u. a. Geldstrafenregelung im Rahmen von Ratenzahlungen,    
  Stundungen, Ableistung im Rahmen von „gemeinnütziger Arbeit“)  
- Stellungnahmen  

 
Hilfen im Umgang mit dem Amt für Wohnung und Städtebauförderung: 
 

- Information und Aufklärung über Ansprüche 
- Beantragung des Wohnberechtigungsscheines 
- Beantragung von Wohngeld 
- Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge  

 
Hilfen im Umgang mit sonstigen Behörden und Institutionen 

(Ausländeramt, Konsulaten, Krankenkasse, Finanzamt, Jugendamt etc.): 
 

- Information und Aufklärung über Ansprüche  
- Unterstützung beim Beantragen von Leistungen 
- Ggf. begleitende Hilfen   
- Kontakte und Vermittlung zu Botschaften und Konsulaten 
- Hilfen bei Suchterkrankungen und Gesundheit 
- Information und Aufklärung 
- Vermittlung in betreute Wohnformen und sozialtherapeutische Wohnheime 
- Vermittlung zur Rechtsberatung 
- Vermittlung zur Schuldnerberatung  
- Vermittlung zu sonstigen Behörden und Institutionen 
- Vermittlung zu Hilfen für psychisch Kranke 
- Vermittlung zu Hilfen für Suchtkranke 
- Vermittlung zum psycho-sozialen Gruppenangebot des Vereins für Substituierte  
- Kooperation mit bzw. Vermittlung zu anderen Fachdiensten (z.B. Therapie) 
- Vermittlung und Zusammenarbeit mit Ärzten bei Erkrankungen oder zur Substitution 
- Hilfen zur Gesundheitsfürsorge/-vorsorge 
- Hilfen im Umgang mit Krankenkassen (z. B. Weiterversicherungsantrag bei  
  Inhaftierung bzw. Entlassung)  
- Hilfen bzgl. der Änderungen nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz  
  (Praxisgebühr, Zuzahlungen, Versicherungsschutz)  
- Krisenintervention  
- Vermittlung und Kooperation mit Behandlungszentren   
- Hilfen bei Rentenanträgen 

 
Wohnungssuche: 

 
- Vertretung für den Mitarbeiter des Vereins in der Zentralen Fachstelle Wohnen 
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Arbeitssuche: 
 

- Vermittlung zur Agentur für Arbeit  
- Vermittlung zum Jobcenter Bremen 
- Vermittlung zu Beschäftigungsträgern 
- Vermittlung zu Zeitarbeitsfirmen, ggf. erster Arbeitsmarkt 
- Sichtung des Stellenangebots in Zeitungen/Internetportalen  
- in Einzelfällen begleitende Hilfen  
- Hilfestellung bei Kontaktaufnahme zu Arbeitgebern 
- Hilfestellungen und Unterstützung bei Bewerbungen  
- Informationen zu Arbeitslosengeld II und Zuverdienstmöglichkeiten  
   (In-Job, Teilzeit) 

 
Sonstige Hilfen: 

 
- Geldverwaltung, Kontoführung   
- Stellungnahmen  
- Zuständigkeitsklärung bei Strafgefangenen anderer Nationalität  
- Schuldnerberatung und -regulierung bei geringen Schulden (Anschreiben von  
  Gläubigern und Gerichten) 

 
Hilfen für Angehörige: 

 
- Unterstützung bei Kontaktaufnahme zu Inhaftierten 
- Information und Aufklärung über Ansprüche 
- Unterstützung beim Erhalt der Wohnung  
- Psychosoziale Begleitung   
- bei Bedarf Begleitung zu verschiedenen Ämtern 
 
 

3.3  Statistik 
 
Die Fallzahlen sind nach Neufällen, Aufnahmen im Vorjahr und Wiederaufnahme gegliedert. Klienten 
werden nach unserer Statistikmethode erst wieder nach drei Jahren ohne Vorsprache als Neufälle 
gezählt. 
Wiederaufnahmefälle sind Personen, die im Berichtszeitraum erneut inhaftiert waren. Diese 
Personengruppe bildet bedingt die Rückfallquote unserer Klienten ab. 
Die Fälle unter der Rubrik Vorjahr sind die laufenden und noch nicht abgeschlossenen Fälle. 
 
 

Klientenstatistik der Sozialberatung   2010 2011 

in der Zentralstelle für Straffälligenhilfe Personen Personen 
    Anzahl  % Anzahl % 

 
Anzahl Klienten Männer 169 72 164 77 

 Frauen  67  28  50 23 
 gesamt 236 100 214 100 

 
Neuaufnahmen  155 66 130 61 
Wiederaufnahmen  7 3 15 7 
Vorjahr  74 31 67 31 
in Entlassungsvorbereitung 33 14 33 15 
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 2010 2011 
 Personen Personen 

    Anzahl  % Anzahl % 

 
Alter 18 - 25 Jahre 31 13 31 14 

 26 - 35 74 31 62 29 
 36 - 45 65 28 58 27 
 46 - 55 37 16 37 17 
 56 - 65 12 5 6 3 
 über 65 1 0,4 1 0,5 
 unbekannt 16 7 18 8 

      

Staatsangehörigkeit deutsch 177 75 151 71 
 sonstige 59 25 63 29 

      

letzte Haftzeit bis 6 Monate 59 25 71 33 
 bis12 Monate 43 18 28 13 
 bis 2 Jahre 43 18 30 14 
 bis 5 Jahre 31 13 27 13 
 bis 10 Jahre 6 2,5 10 5 
 bis 15 Jahre 1 0,4 0 0 
 über 15 Jahre 0 0 0 0 

keine Hafterfahrung/noch nicht entlassen/von Haft b edroht 53 22 48 22 

      

Inhaftiert (gewesen) in Bremen 160 68 153 71 
 sonstige  76 32 61 29 

      

Gesamte Haftzeit bis 6 Monate 28 12 38 18 
 bis12 Monate 30 13 12 6 
 bis 2 Jahre 33 14 25 12 
 bis 5 Jahre 43 18 48 22 
 bis 10 Jahre 28 12 29 14 
 bis 15 Jahre 9 4 11 5 
 über 15 Jahre 10 4 3 1 

keine Hafterfahrung/noch nicht entlassen/von Haft b edroht 55 23 48 22 

 
Haftentlassung EFS 36 15 44 21 

 aus U-Haft 8 3 9 4 
 2/3-Entlassung 33 14 21 10 
 1/2-Strafentlassung 1 0,4 1 0,5 
 Reststrafe 14 6 12 6 
 Endstrafe 98 42 100 47 
 Bewährung 47 20 36 17 
 Führungsaufsicht 11 5 12 6 
 § 35 BtmG 6 2,5 1 0,5 

keine Hafterfahrung/von Haft bedroht     

 
Schulabschluss ohne Abschluss 47 20 47 22 

 Sonderschule 9 4 8 4 
 Hauptschule 131 56 119 56 
 Realschule 29 12 27 13 
 Gymnasium 13 5 7 3 
 unbekannt 7 8 6 3 
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 2010 2011 
 Personen Personen 

    Anzahl  % Anzahl % 

 
Berufsausbildung ohne Berufsausbildung 80 34 76 36 

 mit Berufsausbildung 80 34 63 29 
 angelernt 58 25 59 28 
 unbekannt 18 8 16 7 

 
Wohnsituation bei 
Entlassung 

 
ohne festen Wohnsitz 

 
31 

 
13 

 
25 

 
12 

 möbliert 2 1 2 1 
 betreute Wohnform 30 13 36 17 
 Pension/Hotel 24 10 13 6 
 eigene Wohnung 104 44 88 41 
 Freunde 15 6 18 8 
 Familie 11 5 12 6 
 unbekannt/noch inhaftiert 19 8 20 9 

      

Wirtschaftliche 
Situation  

 
ALG I 

 
36 

 
15 

 
14 

 
7 

 ALG II 173 73 144 67 
 Rente 1 0,4 7 3 
 Erwerbstätigkeit 12 5 20 9 
 Grundsicherung/Sozialhilfe 10 4 18 8 
 unbekannt 4 2 11 5 
      

Verschuldet  130 55 119 56 

      

Suchtprobleme gesamt   152 64 135 63 
                           davon     Drogen 128 54 100 47 

 Alkohol 18 8 26 12 
 Spielsucht 3 1 3 1 
 Politoxicomane 3 1 6 3 

 
Substituiert  69 29 60 28 

Beigebrauch  23 10 42 20 

Therapieerfahrung  73 31 76 36 

Psychische Probleme/Auffälligkeiten 39 17 41 19 

Gesundheitliche Probleme  85 36 88 41 

 
Familienstand ledig 164 70 153 71 

 verheiratet 9 4 7 3 
 getrennt lebend 15 6 10 5 
 geschieden 35 15 31 14 
 verwitwet 3 1 2 1 
 unbekannt 10 4 11 5 

 Kinder 90 38 82 38 
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3.4  Zur Lebenssituation der Klientel  
 
Wirtschaftliche, Arbeits- und Beschäftigungssituation der Klienten 
 
Das Soziogramm unserer statistischen Auswertung ergibt, dass die Altersgruppe der 26- bis 35-Jährigen 
die größte Gruppe der Beratungssuchenden abbildet.  
Zudem ist festzustellen, dass weniger aus der U-Haft entlassen werden, Halbstrafenentlassungen fast 
gar nicht mehr geschehen sowie 2/3 Entlassungen sich auf niedrigem Niveau eingependelt haben. 
Dagegen gibt es eine Tendenz zu Rest-/Endstrafenentlassungen und wie schon im letzten 
Berichtszeitraum eine Zunahme von Führungsaufsichten. 
 
Die Zahl unserer Klienten mit SGB II-Leistungen hat sich auch in diesem Berichtszeitraum weiter 
erhöht. Dagegen ist der Anteil der SGB III-Bezieher in 2011 gesunken. Es kann vermutet werden, dass 
entweder die Arbeitsplatzzahlen in der JVA gesunken sind oder aber die Haftzeiten zu kurz waren, um 
sich einen Anspruch nach dem SGB III erarbeiten zu können.  
Der Anteil der Erwerbstätigen hat sich in 2011 dagegen erhöht. Dieses ist u.a. auch der besseren 
Arbeitsmarktlage geschuldet.  
Die 2005 geänderte Sozialgesetzgebung hat insgesamt betrachtet zu einer Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Situation der Klienten beigetragen. So berücksichtigt die Pauschalisierung von 
Leistungen nach dem SGB II und SGB XII nach wie vor nicht ausreichend die gestiegenen 
Lebenshaltungskosten.  Das wirtschaftliche Sicherungssystem des alten Bundessozialhilfegesetzes 
(BSHG), das bei Bedarf zusätzliche Geld- und Sachleistungen ermöglichte – beispielsweise bei 
Geldverlust durch Diebstahl, bei Sachbeschädigungen in eigener Wohnung durch Fremde, als 
Bekleidungsbeihilfe bei Haftentlassung – schließt das SGB II aus. Gerade für unsere Klientel ist ein 
Sicherungssystem in der Entlassungsphase aus Haft sehr hilfreich, da dieser Zeitraum oft begleitet ist 
von krisenhaften Situationen. 
 
Anwartschaften, die unsere Klienten bei der Agentur für Arbeit erwarben, beruhten in der Regel aus 
Tätigkeiten in der JVA.  
 
Die Wohnungsmarktlage, vor allem für Single-Haushalte, hat sich im Berichtszeitraum weiterhin 
verschlechtert. Dies bedeutet vor allem für unsere Klientel eine erhebliche Hürde im Bemühen um eine 
gesellschaftliche Wiedereingliederung. Immer häufiger bleiben dann Milieueinrichtungen als 
Unterkunft übrig. Hier sind dringend kommunalpolitische Maßnahmen gefragt. 
 
Die Ausbildungs- und Qualifizierungssituation unserer Klienten war nach wie vor unzureichend. 
Obwohl die meisten Personen zumindest über einen Hauptschulabschluss verfügten, ergaben sich 
daraus keine Chancen auf dem Ausbildungs- und dem ersten Arbeitsmarkt. Trotzdem konnten, wie 
schon oben erwähnt, in 2011 mehr Personen von Erwerbstätigkeit leben. 
 
Zusätzliche Schwierigkeiten und Vermittlungshemmnisse waren insbesondere auch durch Sucht und 
Persönlichkeitsdefizite bedingt. Ein wesentliches Motivationshemmnis stellte die Überschuldungs-
situation dar. Gegenüber dem Jahre 2009 ist zwar ein statistischer Rückgang der überschuldeten 
Menschen zu verzeichnen, jedoch ist die Verschuldungssituation unserer Klienten mit insgesamt 55% 
(2010) sowie 56% (2011) nach wie vor sehr hoch.  
 
Sucht, Gesundheit und psychische Auffälligkeiten 
 
Die Sucht- und gesundheitlichen Problemlagen der Klientel der Sozialberatungsstelle änderten sich im 
Laufe der Jahre nur marginal. Es ist gegenüber dem letzten Berichtszeitraum auch ein fast ebenso hoher 
prozentualer Anteil von Menschen mit Suchterkrankungen und Gesundheitsdefiziten festzustellen. Im 
Jahre 2010 betraf es 64 %, im Jahre 2011 63%. 
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In der Zusammenarbeit mit diesen Klienten war die Sicherstellung der wirtschaftlichen, materiellen, 
sozialen und gesundheitlichen Bedürfnisse vorrangig. Die Kooperation mit den Hilfesystemen im 
Gesundheitswesen und für Suchtkranke war  zwingend notwendig. 
 
Die Vermittlung und Versorgung von Klienten in eine Substitutionsbehandlung hat sich in Anbetracht 
bestehender Schwerpunktpraxen sowie des Angebotes des Ersatzmethadonprogramms (EMP) und der 
Comeback GmbH im Tivolihochhaus nach unserer Einschätzung verbessert. Kritisch zu bewerten ist 
jedoch die damit einhergehende überstarke Milieudichte bei der Vergabe des Substituts. Dieses ist nicht 
unbedingt dem Ziel einer Stoffabstinenz und –distanz sowie einer engeren medizinischen und 
psychosozialen Begleitung förderlich. 
 
Bei Haftentlassenen kann bei Bedarf eine Übergangssubstitution durch die Haftanstalt erfolgen. 
Insgesamt aber wirkt sich die Substitution positiv auf den Gesundheitszustand der Klienten aus. 
Allerdings ist immer wieder eine Suchtverlagerung zu Alkohol und Tabletten, z.B. Barbiturate und 
Benzodiazepine, bei Substituierten nach wie vor festzustellen. 
 
HIV-Infektionen, vor allem Hepatitiserkrankungen und damit verbundene Lebererkrankungen sowie 
Krebserkrankungen waren die häufigsten Gesundheitsbeeinträchtigungen. Etliche unserer Klienten 
litten unter chronischen Erkrankungen, zeichneten sich durch ein mangelndes Gesundheitsbewusstsein 
aus, ernährten sich größtenteils ungesund und lebten teilweise in desolaten hygienischen Verhältnissen. 
Dazu sind auch ein Teil der einschlägig bekannten Pensionen mit Milieudichte zu zählen. Die Folgen 
dieser Lebensweise waren häufigere Erkrankungen und ein anfälligeres Immunsystem. Notwendige 
medizinische Behandlungen wurden häufiger aufgeschoben. Das eigene Verdrängungspotenzial, aber 
auch mangelhafte Mobilität sind dafür verantwortlich. Das alte BSHG sah für Menschen mit 
regelmäßiger medizinischer Behandlung die vollständige Kostenübernahme einer Monatskarte der 
BSAG vor. Als Nebeneffekt wurde dabei auch die Beförderungserschleichung (Schwarzfahren) 
minimiert. Das SGB II sieht diese Möglichkeit nicht vor. Das inzwischen eingeführte Sozialticket ist 
kein adäquater Ersatz. 
 
Ein Teil unserer Klienten zeigte psychische bzw. psychiatrische Auffälligkeiten, hierbei sind 
insbesondere Depressionen, Verhaltensauffälligkeiten und Kommunikationsstörungen zu verstehen. Es 
befanden sich auch Klienten darunter, bei denen psychotische Erkrankungen oder 
Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert wurde. In diesen Fällen wurde mit den Behandlungszentren 
(ehemals Sozialpsychiatrischer Dienst) zusammengearbeitet. 
 
Es war zu beobachten, dass zunehmend Klienten mit Mehrfachproblematiken und psychiatrischen 
Auffälligkeiten die Beratungsstelle aufsuchten. Dieser Personenkreis war nur sehr schwer in eine 
betreute Wohneinrichtung oder in vorhandene sozialpsychiatrische Angebote zu vermitteln. Die 
dezentralen ambulanten Behandlungszentren haben immer noch ein Abgrenzungsproblem bei 
Menschen mit psychischen Auffälligkeiten und einer akuten Drogenproblematik. 
Für diese Menschen bestanden im Berichtszeitraum erhebliche Lücken im Hilfesystem. Die 
Zentralstelle für Straffälligenhilfe war für Haftentlassene mit Mehrfachproblematiken oft die einzige 
Anlaufstelle, die, entsprechend den Bedürfnissen des Klienten, Hilfe leistete. Damit waren unsere 
personellen und organisatorischen Leistungsgrenzen häufig überschritten. Eine intensivere und 
nachhaltige Verzahnung der Hilfesysteme wird deshalb als notwendig erachtet. 
 
Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Beratungsstelle lag im Berichtszeitraum 
bei 25% (2010) sowie 29% (2011). Damit ist der prozentuale Anteil gegenüber dem letztem 
Berichtszeitraum in etwa konstant geblieben. 
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Angehörige 
 
Der Anteil der Beratungen für Angehörige von Inhaftierten hat sich erhöht. Hintergrund ist die gezielte 
Förderung der Angehörigenarbeit in unserer Beratungsstelle. Deutlich wird dabei der eigentlich große 
Bedarf an Beratung und Unterstützung in diesem Bereich. Dieser Bereich ist noch ausbaufähig. 
In der Regel waren es weibliche Angehörige und Eltern, die den Kontakt zu uns suchten. Oft geschah 
dies telefonisch und teils auch anonym. In diesen Fällen war eine statistische Erfassung nicht möglich. 
Die Fragen und Hilfen bezogen sich hierbei in der Regel auf 
- Materielle Probleme zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Wohnung 
- Umgang mit Behörden, insbesondere dem Amt für Soziale Dienste, Jobcenter und der Justiz 
- Rechtliche Probleme 
- Schulden 
- Psycho-soziale Bedarfe 
- Vermittlungen zur psychologischen und therapeutischen Beratung 
- Kontaktaufnahmen zu Inhaftierten 
 
Die Kontakte zu Angehörigen beinhalten konkrete Fragestellungen sowie psychosoziale Begleitung. Für 
fast alle Angehörigen war die Inhaftierung ihres Lebens- bzw. Ehepartners eine schwere psychische 
Belastung, verbunden mit starker Hilflosigkeit vor allem, wenn Kinder betroffen waren.  
 
Zusammenarbeit mit der JVA und den Sozialen Diensten der Justiz 
 
Wie in den Jahren zuvor gestaltete sich in der Regel die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des 
Vollzuges konstruktiv. In der Kooperation mit der JVA kam es hin und wieder und in der Natur der 
Sache liegend zu Reibungsverlusten, die in gegenseitiger Akzeptanz und dem Interesse an der 
gemeinsamen Klientel so gering wie möglich gehalten werden konnten.  
 
Hinderlich im Prozess der Entlassungsvorbereitung zeigte sich der so genannte Orientierungszeitraum 
(früher Nichteignungsvorbehalte bzw. NEV) der JVA als Sanktionsmaßnahme, wenn damit Ausgänge 
für entlassungsvorbereitende Schritte verhindert wurden, die dringend notwendig waren. Hier ist für die 
vergangenen Jahre eine leichte Verbesserung zu beobachten. Die Praxis ist ein wenig gelockert worden. 
Mittlerweile erhalten auch einzelne Personen in der  Entlassungsvorbereitung  trotz  eines  so  
genannten  Orientierungszeitraumes bzw. –vorbehaltes gezielte Ausgänge zur eigenen Entlassungs-
vorbereitung. Allerdings ist dieser Bereich nach unserer Meinung noch ausbaufähig. 
 
In der Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe ist anzumerken, dass wichtige Bereiche der 
Entlassungsvorbereitung der zukünftig unter Bewährung Stehenden bereits abgeschlossen waren, bevor 
der erste Kontakt zum Bewährungshelfer zustande gekommen war. Eine frühere Intervention der 
Bewährungshilfe wäre aus unserer Sicht nach wie vor wünschenswert. 
 
 
3.5  Gutachterliche Fachstelle im Gesamtplanverfahren nach § 68 SGB XII 
 
Im Rahmen der bestehenden Kooperationsgemeinschaft mit dem Amt für Soziale Dienste nimmt die 
Sozialberatungsstelle als Fachstelle im Hilfesystem für Straffällige gutachterliche Aufgaben im 
Gesamtplanverfahren nach § 68 SGB XII wahr. Insbesondere für den Personenkreis der aus 
freiheitsentziehenden Maßnahmen Entlassenen, die in kostenpflichtigen Maßnahmen des Hilfesystems 
betreut werden sollen, werden hier die Stellungnahmen zum Gesamtplan und zur 
Hilfeplanfortschreibung begutachtet und mit den Zentralen Wirtschaftlichen Hilfen abgestimmt. Neben 
der Begutachtung finden in Zweifelsfällen einzelfallbezogene Begleitkonferenzen sowie auch 
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einzelfallübergreifende Fachkonferenzen mit den am Verfahren beteiligten Betreuungsträgern und 
Behörden statt. Die Begleitkonferenzen werden in der Regel bei Bedarf einberufen. Teil des 
Begutachtungsverfahrens ist auch ein Abschlusscontrolling. 
 
 
Die Leistungen im Rahmen der Gesamtplan- und Hilfeplanfortschreibung  

 

      2010           2011 
Erstbegutachtungen         38    38 
Folgebegutachtungen         41   31 
davon Fälle in der Begleitkonferenz         9   16 
Gutachten insgesamt          79   69 
 
Das Gesamtplanverfahren wurde durchgeführt für Personen, die im Stationären Wohnprojekt sowie 
dem Ambulant Betreuten Wohnen des Vereins Hoppenbank e.V. sowie im Projekt „Intensiv Betreutes 
Wohnen (IBEWO)“ des Vereins Bremische Straffälligenbetreuung in Betreuung aufgenommen bzw. 
weiter betreut werden sollten. 
 
 
3.6  Schlussbemerkung 
 
Die seit 2005 eingetretenen Veränderungen im Hilfesystem durch SGB II und SGB XII haben keine  
Erleichterungen für die Klientel und die mit ihnen beschäftigten Unterstützungssysteme gebracht. Der 
bürokratische Aufwand hatte deutlich zugenommen. Die Verkomplizierung des Hilfesystems bei 
gleichzeitig zunehmender Mehrfachproblematik der die Sozialberatungsstelle aufsuchenden Klienten 
machten immer häufiger auch psycho-soziale Hilfen und Kriseninterventionen notwendig. Bei Klienten 
mit Mehrfachproblematik und entsprechendem Hilfebedarf entwickelte sich eine langfristige 
Zusammenarbeit mit direkter Unterstützung, Steuerung und Vermittlung in andere angezeigte 
Hilfsangebote. Für einige Ratsuchende ist die Sozialberatungsstelle letzter Rettungsanker.  
 
 
 
Clemens Bergmann 
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4.  Selbsthilfeförderung bei Frauen von Inhaftierten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit Herbst 2008 wird beim Verein ein spezielles Beratungs- und Unterstützungsangebot für Frauen von 
Inhaftierten aus dem Landesprogramm Lokales Kapital für Soziale Zwecke (LOS) im 
Beschäftigungspolitischen Aktionsprogramm mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds ( EFS) 
gefördert.  Ziel dieses Integrationsprojektes ist die Stärkung der Selbsthilfepotentiale. Das Projekt muss 
jährlich neu beantragt werden. Für die Beratung in diesem Projekt ist eine Juristin mit 10 Stunden in der 
Woche beschäftigt. 
Für Frauen von Inhaftierten besteht ein besonderer Beratungs- und Unterstützungsbedarf, der über die 
allgemeine psycho-soziale Beratung für Angehörige hinausgeht. Mit der Inhaftierung eines 
Ehemannes/Lebenspartners sind für die Frauen und sonstige Beteiligte viele soziale Schwierigkeiten 
vorprogrammiert. Sie müssen in dieser Situation sämtliche auftretenden sozialen und materiellen 
Probleme alleine bewältigen. Sie trauen sich oft nicht ihre nächsten Freunde und Verwandten zu 
informieren. Sie haben Angst vor Vorurteilen  oder einer ablehnenden Haltung ihrer Verwandtschaft 
oder Freunden. Die Inhaftierung des Partners hat somit auch eine Isolation vom sozialen Umfeld zur 
Folge, die wiederum die Frauen psychisch belastet. In dieser Situation bietet das Beratungsangebot ein 
offenes Ohr und Unterstützung bei der Regelung des durcheinander geratenen Alltags. Durch 
Einzelgespräche wird das Selbstvertrauen der Frauen durch Informationen, Beratung und Hilfeleistung 
gestärkt. Insbesondere auch  immigrierte Frauen brauchen während der Haft des Mannes eine 
durchgängige und umfassende Beratung und Betreuung. 
 
 
4.1  Beratungsinhalte und -methoden 
 
Zentrale Aufgabe der Mitarbeiterin sind psychosoziale und rechtlich orientierte Einzelgespräche mit 
dem Ziel der emotionalen Stärkung und rechtlichen Sicherung der Lebenssituation. Die Beratung ist 
vertraulich und wird von den Frauen freiwillig in Anspruch genommen. Die Vermittlung zur Beratung 
erfolgt in den meisten Fällen über Dritte, in erster Linie über den Sozialdienst der Haftanstalt. 
Die Beratung wird zweimal wöchentlich in Form einer offenen Sprechstunde in der Sozialberatungs-
stelle des Vereins im Tivoli Hochhaus angeboten. Beraten wird auch in türkischer Sprache. Frauen 
unterschiedlicher Kulturen und aus verschiedenen Altersgruppen nehmen das Angebot in Anspruch. In 
einem ersten vertieften Erörterungsgespräch schildern die Frauen ihr Problem mit der Inhaftierung ihrer 
Ehemänner oder Partner. 
 
Die Beratungsinhalte- und Leistungen sind im Einzelnen  
 

- Information und Aufklärung über Ansprüche, wenn sie nicht wissen, wie sie ihren 
Lebensunterhalt nach der Inhaftierung des Lebenspartners sichern sollen 

- Klärung der behördlichen Zuständigkeit der jeweiligen Ansprüche 
- Hilfe bei der Erstellung von Antragsschreiben 

 

Seit Herbst 2008 wird beim Verein ein spezielles Beratungs- 
und Unterstützungsangebot für Frauen  von Inhaftierten aus dem 
Landesprogramm Lokales Kapital für Soziale Zwecke (LOS) im 
Beschäftigungspolitischen Aktionsprogramm mit Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (EFS) gefördert.  Ziel dieses 
Integrationsprojektes ist die Stärkung der Selbsthilfepotentiale. 
Das Projekt muss jährlich neu beantragt werden. Für die 
Beratung in diesem Projekt ist eine Juristin mit 10 Stunden in 
der Woche beschäftigt. 
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- Unterstützung beim Zusammenstellen notwendiger Unterlagen zur SGB II - Antragsstellung, 
Beantragung von Wohngeld, Beantragung von Kindergeldzuschlag etc. 

- Hilfe bei der Erstellung von Widersprüchen gegen ablehnende Bescheide von Ämtern und 
sonstigen öffentlichen Stellen 

- Integrierte Schuldnerberatung und Schuldenregulierung bei geringen Schulden (Anschreiben 
von Gläubigern und Gerichten)  

- Fallbezogen die Zusammenarbeit mit allen eingeschalteten Stellen, wie Anwälte, Behörde und 
JVA etc. 

- Begleitende Hilfen zu Ämtern 
- Aufsuchende Hilfe bei Frauen mit kleinen Kindern 
- Förderung der Selbsthilfe und Selbstständigkeit der Frauen 
- Vermittlung zu weiterführenden Hilfen 
- Ansprechpartnerin sein für Frauen mit Migrationhintergrund 

 
 
4.2  Ergebnisse der Jahre 2010 und 2011 
 
Im Jahr 2010 wurden insgesamt zehn Frauen beraten und unterstützt. Davon waren zwei Frauen mit 
Migrationshintergrund. Im Jahr 2011 waren sechzehn Frauen in der Beratung, davon sieben 
Migrantinnen. Alle Frauen hatten Kinder im Kindergarten- oder Schulalte. Die Frauen nutzten die 
Beratung zur Klärung ihrer neuen sozialen und wirtschaftlichen Lebenssituation und der daraus 
folgenden Handlungsverpflichtungen. Sie erhielten Beratung zur Wohnraum- und 
Einkommenssicherung, dem Umgang mit der Justizvollzugsanstalt, der Beziehung zum inhalftierten 
Partner, zu Rechtsfragen und Möglichkeiten der beruflichen Förderung und Integration. Vereinzelt 
wurde auch aufsuchende Hilfe geleistet und bei Behördengängen begleitet, insbesondere bei 
Migrantinnen aufgrund der sprachlichen Einschränkungen. Für besondere Hilfen wurde an die 
entsprechenden Beratungs- und Hilfseinrichtungen, wie die Sozialberatung, die Zentrale Fachstelle 
Wohnen und die VBS Schuldner- und Insolvenzberatung weitervermittelt. Für eine türkische Klientin 
mit starken gesundheitlichen Problemen und ohne jegliche Kenntnisse der deutschen Sprache wurde der  
Weg zur Sprachförderung und die Aufnahme des Kindes in einem Kindergarten geebnet. 
Durch die Beratung und Unterstützung durch Antragshilfen und Behördenkontakte konnten für die 
Frauen die wirtschaftlichen Verhältnisse und der Wohnraumerhalt gesichert sowie Maßnahmen zur 
beruflichen Weiterentwicklung aufgezeigt und eingeleitet werden. Die Gespräche und die gemeinsame 
Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten allein tragen bereits zur psycho-sozialen Stabilisierung der 
Frauen bei als einem erstem Schritt zur Selbständigkeitsentwicklung. 
 
 
 
Sultan Alkilic 
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5.  Psycho-soziale Gruppenarbeit mit substituierten Inhaftierten und  
     Haftentlassenen 
 
 
Seit 1993 hält der Verein Bremische Straffälligenbetreuung ein spezialisiertes Gruppenangebot für 
inhaftierte und bereits haftentlassene Personen vor. Dieses besonders intensive Angebot psycho-sozialer 
Begleitung steht Menschen offen, die lange Haft- und Drogenbiografien hinter sich haben, zum Teil 
starke Sozialisationsdefizite aufweisen, therapiemüde und desorientiert sind und unter anderem mit 
Hilfe der Substitution einen Ausweg aus ihrem bisherigen Leben suchen und ihre persönliche 
Entlassungssituation verbessern wollen. Den Beteiligten soll unter fachlicher Begleitung die Chance 
eröffnet werden, sich so früh wie möglich außerhalb des Vollzuges zu orientieren, um einen gut 
vorbereiteten Übergang in die Gesellschaft zu organisieren. Dieses Angebot wird in der JVA Bremen 
sehr geschätzt und wird auch u.a. zur Erprobung der Lockerungsfähigkeit einzelner Probanden genutzt.  
Auch haftentlassenen substituierten Personen steht die Teilnahme an der Gruppe offen. Eigenmotivation 
und Freiwilligkeit der Teilnahme sind wesentliche Kriterien zur Gruppenaufnahme. 
 
Die Gruppensitzungen finden grundsätzlich und bewusst außerhalb der Justizvollzugsanstalt statt. Die 
Teilnehmer sollen sich im Hinblick auf die zu erwartende Entlassung nach außen orientieren, 
Verlässlichkeit und Kontinuität einüben und vor allem Verantwortlichkeit sowohl für sich als auch für 
die Gruppe insgesamt übernehmen lernen. Die Ziele der Gruppenarbeit sind klar definiert. Es geht um 
soziale Kompetenzen, Umgang mit Frustrationen, Beziehungsfähigkeit, sich straffrei zu halten, 
Konfliktfähigkeit, Vertrauensbeziehungen aufzubauen, gesünder zu leben, Freizeit- und kulturelle 
Möglichkeiten zu finden und zu organisieren sowie außerhalb der Szene alternative Kontakte 
aufzubauen. 
 
In Ergänzung zur Gruppenarbeit hat sich die eingebundene Einzelfallhilfe quasi als ambulante 
Nachsorgeinstanz gerade unter dem Eindruck der Anspannung einer bevorstehenden Entlassung als sehr 
sinnvoll erwiesen. Die Beratungs- und Hilfsangebote der Zentralstelle für Straffälligenhilfe  erwiesen 
sich unter den Gegebenheiten eines sich verschlechternden gesellschaftlichen Integrationsklimas mehr 
als sinnvoll. Dabei konnte unser interdisziplinär besetztes Team umfassende individuelle 
Einzelfallhilfen anbieten, z.B. bei der Wohnungssuche, bei psychischen Problemen, bei der materiellen 
Absicherung, bei der Schuldnerberatung und Schuldenregulierung, bei der Rechtsberatung. bei 
Erkrankungen sowie ggf. auch bei der Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche. 
 
 
5.1  Statistische Daten: 
 
Im Berichtszeitraum wurden in der JVA Bremen etwa 90 – 100 Personen substituiert. Im Jahre 2010 
wurden 16 Personen, im Jahre 2011 23 Personen in die Gruppe aufgenommen. Die durchschnittliche 
Teilnahmedauer im Jahre 2010 war 4,5 Monate, im Jahre 2011 4,4 Monate. Idealerweise erscheint uns 
nach den bisherigen Erfahrungen eine etwa halbjährliche Teilnahme geboten zu sein, um z.B. eine 
stabile Entlassungssituation erarbeiten zu können. Fast alle Teilnehmer waren Langzeitkonsumenten mit 
entsprechenden Hafterfahrungen. Vertrauensbeziehungen, eine gut vorbereitete Entlassung sowie ein 
Transfer von neu erworbenen Verhaltensweisen und Erkenntnissen in die Selbständigkeit sind bei einer 
kürzeren Teilnahmedauer schwieriger. 
 
Ende Dezember 2010 enthielt die Warteliste zur Aufnahme in die Gruppe 18 Personen und Ende 
Dezember 2011 waren es 19 Personen. 
 
Um die Kontinuität der Gruppenarbeit zu wahren und eine bessere Reflektion des Gruppenablaufes zu 
ermöglichen, wird das Angebot von zwei Mitarbeitern mit je 3,5 Arbeitsstunden wöchentlich 
organisiert.  
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5.2  Jahresstatistik 2010/11 
 
I. Klientendaten 
               2010          2011 
             Anzahl         Anzahl    
Gruppenteilnehmer gesamt       16   23 
           in Haft         9   14 
           Haftentlassene         7     9 
 
Geschlecht:    männlich       14   20 
                        weiblich         2     3 
 
Nationalität:   deutsch       16   20 
                        andere         0     3 
 
Alter:  unter 30 Jahre         0     4 
           30 - 39 Jahre         7     8 
           über 40 Jahre         9   11 
 
Suchterfahrung mit illegalen Stoffen  
           bis zu 10 Jahren         2     4 
           10 - 20 Jahre         6    12 
           über 20 Jahre           8     7 
 
Haftentlassungsdaten bezogen auf Entlassene 
           Halbstrafe         0     0 
           2/3-Entlassung         2     4 
           Reststrafe         1        3 
           Endstrafe         4     5 
           stationäre Therapie/Entgiftung       1     2 
    1 
 
Wirtschaftliche Situation der Entlassenen: 
          ausschließlich Leistungen nach dem SGB XII     0     0 
          Leistungen nach dem SGB III                      (ausschließlich)      2     0 
          Leistungen nach dem SGB II                      (ausschließlich)    6     8 
          Rente + SGB XII         0     0 
          eigenes Einkommen    (2.Arbeitsmarkt mit Ergänz. SGB II)    2      2 
          Arbeit                          (1. Arbeitsmarkt mit Ergänz. SGB II)    1     2 
          Ausbildung         0     0 
 
Schulbildung (soweit bekannt): 
          Sonderförderschule         2     0 
          Hauptschule       13   16 
          Realschulabschluss         1     4 
          gymnasiale Ausbildung        0     1 
          ohne Schulabschluss          0     2 
 
Berufsausbildung: 
          abgeschlossene Berufsausbildung           10   12 
          abgebrochene/angelernte Berufsausbildung        5     8 
          ohne Berufsausbildung          1       3 
          unbekannt           0     0 
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               2010           2011 
             Anzahl           Anzahl    
Gesundheitliche Situation (soweit bekannt): 
          Hepatitis C       13   19 
          HIV         2     3 
          besondere psychische Probleme       2     3 
          allgemeine gesundheitl. Beeinträchtigungen      6     9 
 
II. Daten zum Verlauf der Gruppenarbeit 
 
- Gruppengröße                5 - 8             6 - 9 
- Häufigkeit der Gruppentreffen/-sitzungen      50               50 
      + 1 Tagesausflug         + 2 Tagesausflüge 

                                  + 1 Weserstadion-  
        besichtigung      

 
- Teilnahmedauer an der Gruppe  

unter 1 Monat           3     6 
1 - 4 Monate          6   10 
4 - 10 Monate          5     6 
über 10 Monate         2     1 

- Vorübergehender Beobachtungszeitraum���� 
   seitens der Justizvollzugsanstalt ( früher NEV) 
   bezogen auf Gesamtgruppe:        5     4 
- Vorübergehende Flucht          1     2 
-  Ambulante/stationäre Therapieaufnahme      
    während der Gruppenarbeit bezogen auf Entlassene     0     2 
- Vermittlung in die Entgiftung        1     4 
- Definitiver Einstieg in die Szene nach der Entlassung     0     2 
- Verstorben          1     0 
- Erneute Inhaftierung nach der Entlassung      0     0 
 
 
Warteliste (Stand 31.12.10): 18 Personen 
Warteliste (Stand 31.12.11): 19 Personen 
 
 
5.3  Gruppenaktivitäten und –erfahrungen im Berichtszeitraum 
 
Kontakte und Gespräche außerhalb der Mauern des Justizvollzuges erwiesen sich als notwendig und 
sinnvoll, um Gefangenen Perspektiven nach ihrer Entlassung zu eröffnen. Die inhaltlichen 
Schwerpunkte und Hilfeziele in den Gruppensitzungen bezogen sich auf Themen wie: 
 
Allgemeine Informationen über das bestehende System der Drogen- und Straffälligenhilfe, Umgang mit 
der Substitution, Informationen zu Hepatitis C, Unterstützung bei der Entwicklung persönlicher 
Ressourcen, Verantwortlichkeit für sich und die Gruppe, Hygiene- und Gesundheitsförderung, 
Arbeit/Umschulung/Weiterbildung, (Wieder-)Aufbau sozialer Beziehungen, Entwicklung von Freizeit- 
und Kulturinteressen. 
 
Konkret wurden im Berichtszeitraum 2010 – 2011 folgende Aktivitäten durchgeführt und Themen 
bearbeitet: 
 
  1. Drei Tagesreisen nach Bremerhaven bzw. Hamburg. 
  2. Information und Umgang mit Hepatitis C (die bisher verkannte Erkrankung) 
  3. Informationen zu den gesetzlichen Veränderungen in Zusammenhang mit dem SGB 
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  4. Arbeit/Qualifizierung (Veränderungen und Förderungsmöglichkeiten im Rahmen des SGB) 
  5. Beigebrauch – Drogenabstinenz – reflektierter Umgang 
  6. Gesundheit, Ernährung und Hygiene 
  7. Projekt Kochen und gesunde Ernährung 
  8. Informationen über verschiedene therapeutische Möglichkeiten 
  9. Partnerbeziehungen, Kontaktschwierigkeiten 
10. Diverse kulturelle sowie Freizeitaktivitäten, wie Kino-, Museums-, Ausstellungs-, Internet-Cafe- 
      Besuche, Bowling, Minigolf etc. 
11. Entspannungsübungen, Körperarbeit, Schwimmen 
12. Weserstadionbesichtigung 
13. Weihnachtsfeier 
 
 
5.4  Reiseprojekte: 
 
Im Berichtszeitraum fanden eine Tagesreise nach Bremerhaven sowie zwei nach Hamburg statt. Diese 
Reisen bieten immer eine gute Basis und Verdichtung in persönlichen Gesprächen. Die Erfahrung von 
vorurteilsloser Akzeptanz, Alltagsdichte, sozialer Verantwortung, Offenheit, Kreativität und Spaß  
schafft eine besondere Erfahrungsplattform für jeden Teilnehmer. Diese Aktionen sind auch eine 
hilfreiche Basis im Zusammenhang mit der Entlassungsvorbereitung.  
 
Weitere Veranstaltungen dieser Art waren bedauerlicherweise im Berichtszeitraum aus 
organisatorischen und finanziellen Gründen nicht möglich. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, 
dass es für etliche Gruppenteilnehmer überhaupt die erste Reise ihres Lebens oder zumindest der letzten 
20 Jahre gewesen ist. Diese Reisen haben immer auch überwiegend positive Dynamiken bei den 
Teilnehmern freigesetzt. 
 
 
5.5  Einzelfallhilfe: 
 
Von vielen Gruppenteilnehmern wird parallel zur Gruppenarbeit auch Einzelfallhilfe in Anspruch 
genommen, insbesondere in Vorbereitung auf die Haftentlassung sowie in der Zeit nach der 
Haftentlassung. Die Einzelfallhilfe für substituierte Inhaftierte und Haftentlassene ist Teil der psycho-
sozialen Beratung und der Hilfsangebote des Vereins in der Zentralstelle für Straffälligenhilfe  
– Sozialberatung - . Die folgenden Daten fließen entsprechend ein in die Jahresstatistik der 
Sozialberatungsstelle. 
 
 
Einzelfallberatung und -hilfe wurde 2010 bei 11 Personen und 2011 bei 18 Personen durchgeführt. 
Im Rahmen der Entlassungsvorbereitung konnte im Jahre 2010 bei 3 von 7 Entlassenen an einer 
vorzeitigen Haftentlassung mitgewirkt werden. Im Jahre 2011 war dies bei 6 von 9 Entlassenen der Fall. 
 
 
                2010             2011 
              Anzahl            Anzahl    
 
- Vermittlung in folgende Wohnverhältnisse 
  Eigene Wohnung          6     6 
  Betreutes Wohnen          1     1 
  Notunterkunft           0     1 
  Familie           0     1 
- Stellungnahmen für Gerichte bzw. Ämter     11   19 
- Begleitung zu anderen Institutionen, Gericht      1     3 
- Aufsuchende Hilfen (Klinik, Hausbesuche, etc.)      3     1 
- In Geldverwaltung übernommen (bei Entlassenen)     3     2 
- In Schuldnerberatung vermittelt        4     5 
            davon Schuldenregulierung        0     2 
- Sonstige Einzelfallhilfen       11   18 
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5.6  Personelle Ausstattung des Gruppenangebotes: 
 
Das Gruppenangebot ist integraler Bestandteil der psycho-sozialen Beratung des Vereins und der in 
diesem Rahmen geleisteten Entlassungsvorbereitung. Sie wird geplant, durchgeführt und ausgewertet 
von einem Sozial- und Kulturpädagogen und einer Sozialarbeiterin, Gesundheitsberaterin und Cranio-
Sakrale Körpertherapeutin, jeweils mit ca. 3,5 Stunden/Woche. Die Leitung der Gruppenarbeit mit zwei 
Fachkräften ist konzeptionell intendiert und hat sich bei dieser Klientel auch aufgrund ihrer besonderen 
psycho-sozialen und gesundheitlichen Problematik, der gruppendynamischen Prozesse sowie zur 
Wahrung der Kontinuität als notwendig und sinnvoll erwiesen.  
 
 
5.7  Schlussbemerkungen zum Berichtszeitraum: 
 

��� �  Die Gruppenaufnahme im Jahre 2010 war aufgrund personeller Engpässe geringer. Menschen 
mit Migrationshintergrund haben 2010 nicht teilgenommen. Im Jahre 2011 waren es 3 von 23 
Personen. Insgesamt war diese Personengruppe gegenüber dem letzten Berichtszeitraum 
geringer in der Teilnahme.  

��� �  Die Beschäftigungssituation der Teilnehmer hat sich gegenüber dem letzten Berichtszeitraum 
leicht verbessert. Allerdings waren es eher prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die ohne die 
ergänzende Aufstockung nach dem SGB II nicht das Überleben sichern konnten. 

��� �  Der Anteil der Leistungsbezieher nach dem SGB III im Vergleich des letzten 
Berichtszeitraumes rückläufig. Ursachen könnten weniger Arbeitsangebote in der JVA oder 
auch nicht ausreichende Haftzeiten zur Anspruchserlangung sein.  

��� �  der Anteil von Menschen vor allem mit Hepatitis C sowie HIV-Erkrankung ist bei den 
Teilnehmern nach wie vor sehr hoch. Der Ausbau von Präventions- und Harm-reduction-
Programmen wären hier sehr sinnvoll, um die Menschen besser zu schützen und zudem auch  
die immensen medizinischen und sozialpolitischen Folgekosten zu minimieren. 

��� �  Stellungnahmen für Gerichte und Einzelfallhilfen sind nach wie vor sehr hoch. Ebenso sind 
begleitende bzw. aufsuchende Hilfen immer wieder notwendig. Diese sind in der Regel nicht 
durch das Arbeitszeitkonto gedeckt. 

��� �  Halbstrafenentlassungen gibt es keine. Ebenso sind 2/3- bzw. Reststrafenentlassungen leicht 
rückläufig. Endstrafenentlassungen haben gegenüber dem letzten Berichtszeitraum 
zugenommen. Ob dieses ein allgemeiner Trend ist, kann anhand der Fallzahlen statistisch nicht 
abgeleitet werden. 

 
 
 

Clemens Bergmann 
Monika Reitmayer-Sprave   
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6.  Mitarbeit in der Entlassungsvorbereitung der JVA Bremen -  
     EVB-Pool 
 
 
6.1  Rahmenbedingungen  
 
Seit 2002 wird in der JVA Bremen für Inhaftierte mit einem besonderen Hilfebedarf die 
Entlassungsvorbereitung durch den so genannten Entlassungsvorbereitungspool (EVB-Pool) geleistet. 
Der EVB-Pool ist ein Zusammenschluss mehrerer freier Träger der Straffälligen- und Drogenhilfe. Die 
beteiligten Träger sind der Verein Bremische Straffälligenbetreuung, die Comeback GmbH und 
Hoppenbank e.V.. Im Bedarfsfall werden die Drogenhilfe sowie die Ambulanzen der 
Behandlungszentren (ehemals Sozialpsychiatrischer Dienst) der Klärungs- und Vermittlungstätigkeit 
der Entlassungsvorbereitung zugeordnet. Aufgabe ist es, in betreuende bzw. begleitende 
kostenpflichtige Maßnahmen nach Haftentlassung zu vermitteln. Die Zuweisung der Inhaftierten an den 
EVB-Pool erfolgt durch die JVA Bremen. In der Strafhaft erstellen nach Zuweisung die Mitarbeiter/-
innen des EVB-Pools gemeinsam mit dem Klienten und der JVA einen Hilfeplan, der sich an den 
individuellen Bedarfen des betroffenen Klienten orientiert und leiten die notwendigen Maßnahmen ein. 
Bei Bedarf wird nach einer angemessenen Frist überprüft, ob die avisierten Maßnahmen noch stimmig 
oder ob eventuell Korrekturen erforderlich sind. Alle an der Umsetzung zu beteiligenden Träger, 
Institutionen und Behörden werden mit einbezogen. 
 
Seit 2007 wird in der Strafhaft für Männer die Zuweisung zu den Pool-Mitarbeiter/-innen nach einem 
neuen Aufnahmeverfahren durchgeführt. Über die Koordination des EVB-Pools werden durch ein 
gesondertes  Prüfverfahren die Inhaftierten mit einem besonderen Hilfebedarf in den Pool 
aufgenommen, wenn der Inhaftierte dies wünscht. Der Inhaftierte wird dann in einer monatlich 
stattfindenden Fallverteilungskonferenz an eine/-n Mitarbeiter/-in des EVB-Pools zur 
Entlassungsvorbereitung übergeben. Der Zeitraum der Entlassungsvorbereitung beträgt in der Strafhaft 
für Männer im Allgemeinen ca. 4 – 6 Monate. Wenn der Klient seine bisherige Entlassungsperspektive 
verliert, wird der Fall abgeschlossen und zum gegebenen Zeitpunkt wieder aufgenommen, z.B. weil der 
ursprünglich geplante Entlassungstermin auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Dies führt oft 
zu Änderungen in der Entlassungsplanung und zwangsläufig zu zusätzlichem Aufwand. 
 
Das neue Aufnahme- und Zuweisungsverfahren in der Strafhaft für Männer unterscheidet sich von dem 
Direktzuweisungsverfahren in der Untersuchungshaft, bei den Ersatzfreiheitsstraflern sowie des 
Offenen Vollzugs. Aus der Kurzstrafenanstalt  Bremerhaven werden  Inhaftierte, die nach der 
Entlassung nach Bremen ziehen und in den EVB-Pool aufgenommen werden wollen, nach Bremen 
verlegt. In den genannten Teilanstalten erfolgt die Zuweisung direkt und ohne vorherige Prüfung, da die 
Zeiten bis zur bevorstehenden Entlassung - mit einer bis zu einigen Wochen -  oft sehr kurz sind und ein 
Zuweisungsverfahren zeitlich nicht zulassen. Bei einem Teil der direkt zugewiesenen Fälle stellt sich 
dann ein besonderer Hilfebedarf heraus, der einer weiteren Vermittlung in Betreuungsmaßnahmen 
bedarf. 
 
Infolge der Einführung des Zuweisungsverfahrens in der Strafhaft haben sich die Fallzahlen bei der 
Unterzeichnenden stark verändert. Die Arbeit konnte konzentriert werden auf die Begleitung der 
Inhaftierten bei der Entlassungsvorbereitung in ein abgestimmtes Hilfesystem mit allen notwendigen 
Betreuungs- und zur Verfügung stehenden flankierenden Hilfemaßnahmen für die Zeit nach der 
Entlassung.  
 
Seit Ende 2008 ist die Mitarbeiterin des Vereins neben der Strafhaft auch für Ersatzfreiheitsstrafler 
zuständig. In den Jahren 2010 hat die Unterzeichnende 94 Fälle und in 2011 insgesamt 71 Fälle 
bearbeitet.  
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Die Festlegung des Hilfebedarfes erfolgt bei den Inhaftierten der Strafhaft auf der Grundlage des 
vollzugsinternen Aufnahmebogens, der Vollzugsplanung, der psycho-sozialen Anamnese und nicht 
zuletzt durch den Inhaftierten selbst. Dabei sind die im Einzelfall relevanten Informationen, Gutachten 
und/oder sonstigen Unterlagen der vollzugsinternen Dienste (ärztlicher Dienst, psychologischer Dienst, 
Berufshilfe etc.)  heranzuziehen. Gleichzeitig ist die aktuelle Vollstreckungssituation abzuklären. 
 
Zu den Aufgaben der Mitarbeiterin des Vereins im EVB-Pool gehörten und gehören: 
 
·  Ansprechbar sein für offene Fragen der Vollzugsgruppen, die die EVB von Inhaftierten betreffen 
·  Nach Zuweisung durch die Teilanstalten der JVA Bremen Beratung und Begleitung von 

Inhaftierten mit einem besonderen Hilfebedarf während des gesamten EVB-Prozesses 
·  Erstellung eines Hilfeplans gemeinsam mit dem Inhaftierten und der JVA Bremen 
·  Eruieren der in der Vergangenheit eingeleiteten Maßnahmen (aus vorherigen Entlassungen) und 

deren Ergebnisse 
·  Umsetzen der vorgeschlagenen Maßnahmen und enge Zusammenarbeit mit den entsprechenden 

Stellen, dem Inhaftierten und der JVA 
·  Teilnahme an den EVB-Konferenzen und Fallbesprechungen in der JVA, Kooperation mit den 

Kollegen/-innen des EVB-Pools  
·  Zusammenarbeit mit allen in einem „Fall“ involvierten Stellen (Richter/Rechtspfleger/ 

Rechtsanwälte) und Fachdiensten, freien Maßnahmeträgern und Behörden 
·  Kooperation mit der Drogenhilfe, den ambulanten Behandlungszentren (ehemals 

Sozialpsychiatrischer Dienst), dem Amt  für Soziale Dienste, den Sozialen Diensten der Justiz  und 
dem JobCenter Bremen 

·  Einleitung kostenpflichtiger ambulanter und stationärer Therapiemaßnahmen, Stellung von 
Kostenanträgen sowie Vermittlung weiterer notwendigen Maßnahmen 

 
Alle Mitarbeiter/-innen des EVB-Pools sind inzwischen zeichnungsberechtigt im Steuerungsverfahren 
der Drogenhilfe, d. h., dass die Berichte für die Zuweisung ins Betreute Wohnen des 
Drogenhilfesystems jetzt auch direkt verfasst werden dürfen. 
 
Dem Verein und der Unterzeichnenden liegt in der Praxis des Übergangsmanagements von Haft in die 
so genannte Freiheit das Prinzip  „ambulant vor stationär“ zugrunde, so wie es auch das 
Sozialgesetzbuch XII vorsieht. Nur der, der nach dem SGB XII wirklich eine Betreuung benötigt und 
wünscht, sollte auch in diese vermittelt werden. Wenn die Möglichkeit besteht, und sich im Laufe der 
Begleitung eines Klienten herausstellt, dass aufgrund guter Vorarbeit und Vermittlung in flankierende 
Maßnahmen, wie Schuldnerberatung, Wohnung, therapeutische Maßnahmen, Gruppenarbeit und 
berufliche Förderung,  der Klient ohne Betreutes Wohnen in die sog. Normalität, sprich 
„Selbstständigkeit“ entlassen werden kann, hat dies unbedingt Vorrang und ist als besonderer Erfolg der 
Entlassungsvorbereitung zu bewerten. Eine eventuelle  Anbindung an ambulante  Betreuung im eigenen 
Wohnraum oder an eine ambulante Beratungsstelle kann im Einzelfall ausreichend sein. Wichtig und 
unerlässlich ist dabei immer die Absprache mit dem Klienten und dessen Einverständnis.  
 
6.2  Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der JVA, Behörden und Trägern 
 
Auch in den Jahren 2010 und 2011 konnte die Zusammenarbeit mit der JVA, mit der Drogenhilfe, 
externen freien Trägern sowie Behörden weiter verbessert werden und kann aus heutiger Sicht als gut 
eingespielt betrachtet werden, auch wenn es zwischenzeitlich immer Mal zu Störungen kommt, die in 
Gesprächen und im täglichen Miteinander bereinigt und geklärt werden können. Ebenfalls geklärt 
werden konnten  die in der Vergangenheit bestehenden Probleme mit den Behandlungszentren  durch 
die gute Zusammenarbeit mit dem Behandlungszentrum (BHZ) Nord.  
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Seit 2005 wurden in der Zusammenarbeit mit Behörden deutliche Veränderungen durch Einführung der 
neuen Sozialgesetze und der Einrichtung der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales 
(BAgIS), jetzt JobCenter, spürbar. Die direkte Kooperation mit dem JobCenter ist inzwischen nicht 
mehr relevant, da Klienten zur Wohnungssuche direkt an die Zentrale Fachstelle Wohnen (ZFW) 
angebunden werden und die Zusammenarbeit durch die Mitarbeiter dort gewährleistet ist. 
Berührungspunkte und Probleme mit dem JobCenter gibt es nur noch in seltenen Ausnahmefällen. 
Diese lassen sich im Einzelfall regeln. 
 
 
Monika Reitmayer-Sprave 
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7.  Kostenlose Rechtsberatung 
 
 
Auch in den Jahren 2010 und 2011 konnte der Verein sein Angebot der Kostenlosen Rechtsberatung für 
Straffällige, Haftentlassene und deren Angehörige aufrechterhalten. Die Beratung wird seit 2007 
ehrenamtlich von drei Rechtsanwält/-innen mit den Schwerpunkten Strafrecht, Asyl- und 
Ausländerrecht, Sozialrecht, Mietrecht und Zwangsvollstreckungsrecht durchgeführt. Das wöchentliche 
Angebot erfolgt in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Sozialberatung des Vereins, der Zentralen 
Fachstelle Wohnen (ZFW) sowie den Zentralen Wirtschaftlichen Hilfen des Amtes für Soziale Dienste 
im Tivoli-Hochhaus. 
 
Diese räumliche Nähe ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter/-innen der 
Sozialberatung, die die meisten Fälle der Rechtsberatung vermitteln.  Es sind aber auch vor allem die 
Sozialen Dienste der Justiz, die ihre Probanden mit speziellen Rechtsproblemen und bei Mittellosigkeit 
der kostenlosen Rechtsberatung des Vereins zuführen.  
 
Die Rechtsberatung wird – jedenfalls ist das exemplarisch bei der straf- und migrations-rechtlichen 
Beratung der Fall – typischerweise von Personen in Anspruch genommen, die gerade erhebliche 
persönliche Anstrengungen unternehmen, um in ein geregeltes und straffreies Leben zurückzukehren. 
Da die Beratung nur 14-tägig für 2 Stunden stattfindet, ist es Personen in einer anderen – noch 
schwierigeren – Lebenslage gar nicht möglich, den Planungs- und Umsetzungsaufwand zu 
bewerkstelligen, der erforderlich ist, um zu einem solchen Rechtsberatungstermin zu erscheinen. Das 
bedeutet allerdings nicht, dass nicht auch bei diesen Personen in Lebenskrisen oder mit aktueller 
Drogenabhängigkeit und/oder Straffälligkeit ganz erheblicher Beratungs- und Handlungsbedarf 
bestünde. Auch dort könnten viele katastrophale Entwicklungen früher abgebremst werden als es 
ansonsten, zum Beispiel durch eine dann erfolgende Inhaftierung in höchst abrupter Weise der Fall ist.  
  
Diejenigen, die den Weg in die Beratung schaffen und auch dadurch zeigen, dass sie bemüht sind, Ihre 
Situation in den Griff zu bekommen, haben ganz erheblich mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Das 
führt nicht nur dazu, dass sie sich keine anwaltliche Vertretung leisten können, sondern gefährdet 
regelmäßig auch ganz einschneidend ihren Rückweg in ein stabilisiertes Leben. So können zum 
Beispiel Geldstrafen oder Bewährungsauflagen nicht bezahlt werden, so dass nicht selten auch 
unmittelbar nach einer Haftentlassung bereits wieder eine neue Inhaftierung droht, die aber auf 
Vorgängen beruht, die schon vor der letzten stattgefunden haben. Hier kann Rechtsberatung durch 
juristisches Empowerment der Betroffenen durchaus hilfreich sein, stößt aber gleichzeitig aufgrund der 
fehlenden Geldmittel auch an Grenzen. 
 
Besonders schlecht ist die Situation von Haftentlassenen, die keinen deutschen Pass und auch keine 
andere EU-Staatsangehörigkeit haben. Sie haben entweder schon während ihrer Inhaftierung ein 
Ausweisungsverfahren mit negativem Ergebnis durchlaufen oder ein solches ist noch nicht 
abgeschlossen. In beiden Fällen wird ihnen eine Aufenthaltserlaubnis verweigert und sie leben hier 
unter den Bedingungen einer „Duldung“ oft mit der Perspektive permanent drohender Abschiebung 
oder zumindest dauerhaft bestehender Unsicherheit, ob diese droht, manchmal sogar mit konkreten 
Abschiebungsversuchen der Ausländerbehörde, die dann gerade noch abgewendet werden können. Mit 
einer Duldung erhalten sie dann zumindest während der ersten vier Jahre reduzierte Sozialleistungen 
und haben damit noch größere Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt als deutsche Straffällige. 
Kostenübernahmen für Therapien und Resozialisierungsmaßnahmen sind schwer zu bekommen, ohne 
anwaltliche Unterstützung oft überhaupt nicht. 
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In dieser Situation nach einer Haftentlassung wieder Fuß zu fassen ist äußerst schwierig. Auch ist es mit 
einer bloßen Beratung nicht getan, da die Betroffenen anwaltliche Unterstützung benötigen, um sich 
gerichtlich gegenüber der Ausländerbehörde zur Wehr zu setzen, die nur in sehr seltenen 
Ausnahmefällen einmal von sich aus nachgibt und schließlich eine Aufenthaltserlaubnis erteilt oder von 
einer Abschiebung absieht. Prozesskostenhilfe wird aber bestenfalls in einem späteren gerichtlichen 
Verfahren bewilligt, das vorher zwingend erforderliche Behörden- und Widerspruchsverfahren müssen 
die Betroffenen selbst bezahlen. 
 
Die beschriebenen Problemlagen machen deutlich, wie wichtig das Angebot einer kostenlosen 
Rechtsberatung für die Klientel des Vereins ist, die dazu neigt, gerade bei rechtlichen Schwierigkeiten 
und knappem Budget schnell den Kopf in den Sand zu stecken. Der Verein leistet diese Beratung seit 
vielen Jahren, ursprünglich aus Fördermitteln der Agentur für Arbeit, inzwischen jedoch mit 
ehrenamtlichen Fachkräften und für die Auslagen bei Akteneinsichten aus Bußgeldern. Den 
Beratungsraum stellt die senatorische Behörde für Soziales im Rahmen der Sozialberatungsstelle zur 
Verfügung. 
 
 
 
Elke Bahl  
Prof. Dr. Christine Graebsch 
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8.  Intensiv Betreutes Wohnen (IBEWO) Wohnprojekt Rembertistraße 

            - Ambulante Betreuung für Haftentlassene mit besonderem Hilfebedarf – 

 
Info-Prospekt für KlientInnen 
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8.1  Vorwort 
 
Der Verein Bremische Straffälligenbetreuung feiert am 23. November sein 175-jähriges Bestehen. 
Neben Schuldenregulierung, Sozialberatung und EVB-Pool existiert das „Intensiv Betreute Wohnen“ 
(IBEWO) in seiner modifizierten Form als so genannter Leistungstyp III seit nun mehr gut 10 Jahren als 
ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt des Vereins. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle 
erwähnt, dass der Leistungstyp I für Sozialtherapeutisches Wohnheim steht, der Leistungstyp II heißt 
Aufsuchende Hilfen Ambulante Betreuung (AHAB). Diese beiden Wohn- und Betreuungsprojekte 
werden vom Verein Hoppenbank betrieben. Allen drei Leistungstypen gemein ist die Zielsetzung einer 
Verbesserung der persönlichen und sozialen Lebenssituation der KlientInnen. Unterschiede beziehen 
sich in erster Linie auf die personelle Ausstattung der einzelnen Betreuungsangebote und damit auf den 
potentiellen Zeitaufwand pro Klient, um das übergeordnete Integrationsziel einer persönlichen und 
sozialen Stabilisierung hin zu einer autonomen und straffreien Lebensführung zu erreichen. Die 
inhaltliche Ausrichtung hatte bereits im Oktober 1980 zunächst als „Freizeit- und Beratungszentrum 
Rembertistr. 5“ und „Übergangswohnhaus“ seinen Anfang genommen und war im Anschluss als 
„Wohnprojekt Rembertistr. 5 – Ambulante Betreuung für Haftentlassene“ bis zum Mai 2002 fortgeführt 
worden. Seit 1. Juni 2002 heißen wir offiziell „Intensiv Betreutes Wohnen (IBEWO) Wohnprojekt 
Rembertstraße – Ambulante Betreuung für Haftentlassene mit besonderem Hilfebedarf“. Hinter dieser 
Entwicklung stand auch die Erfahrung, dass Wohnprobleme bei Haftentlassung in Kombination mit 
besonderem persönlichem und sozialen Hilfebedarf vorrangig zu behandeln sind, um bedarfsgerechte 
und angemessene Hilfestellungen für einen nicht unwesentlichen Teil unseres Klientels anzubieten. 
 
8.2  Einleitung 
 
Das Intensiv Betreute Wohnen (IBEWO) Wohnprojekt Rembertistraße ist ein Unterstützungsangebot 
für straffällig gewordene und haftentlassene Männer und Frauen mit besonderem Hilfebedarf. Die 
Betreuung findet entweder in der bereits gefundenen Wohnung statt oder zielt über einen Aufenthalt im 
Projekthaus darauf ab, schnellstmöglich eine angemessene Wohnung zu finden. Hauptziel dieser Reso- 
zialisierungsbemühungen ist es, innerhalb eines begrenzten Betreuungszeitrahmens für den Einzelnen 
mehr soziale, persönliche und psychische Stabilität zu erzielen, so dass im Ergebnis auch eine Anglei- 
chung an normale Lebensverhältnisse erreicht wird. Das IBEWO bietet insgesamt 12 Plätze an, von 
denen sich sechs im Projekthaus befinden und sich die übrigen dezentral über das Stadtgebiet verteilen. 
Der Zugang zum Betreuten Wohnen beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. 
 
Wir möchten im folgenden bezogen auf den Dokumentationszeitraum 2010/11 über unsere Arbeit 
informieren. Der Situation unserer KlientInnen zeigt sich u. a. in verschiedenen Problemfeldern, einer 
gewissen Orientierungslosigkeit verbunden mit drohender Wohnungslosigkeit, die zusammengenom- 
men, einen besonderen Hilfebedarf rechtfertigen. Das IBEWO Wohnprojekt Rembertistraße bildet hier 
im Anschluss an die Haft oder durch die Vermittlung der JVA, einer Beratungsstelle oder eines 
Bewährungshelfers eine wichtige Schnittstelle für Resozialisierungs- und nachhaltige Integrationsbe- 
mühungen. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den KlientInnen ist allerdings auch eine aus- 
reichende Mitwirkungsbereitschaft erforderlich.  
 
Im Folgenden soll zunächst die Ausgangslage und die Zuführung zu unseren KlientInnen beschrieben 
werden. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Durchführung von Betreuungen, den so genannten 
ambulanten Maßnahmen, im Einzelnen beschrieben. Über die verschiedenen Aspekte und Entwick- 
lungen der Arbeit des IBEWO werden Nutzungs-, Auslastungsstatistiken sowie Angaben über die 
Entwicklung der durchschnittlichen Betreuungsdauer und deren Verteilung differenzierter informieren. 
Die Verbleibsstatistik dokumentiert, wo unsere KlientInnen ihr Leben nach Beendigung der Betreuung 
fortsetzen. Die wichtigsten Ergebnisse werden am Schluss zusammengefasst sowie ein Anspruch für die 
Zukunft formuliert. 
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8.3  Ausgangslage und Zugang 
 
Tatsache ist, dass für viele KlientInnen die eigene Wohnung ein wichtiger positiver Integrationsfaktor 
ist. Darüber hinaus bedürfen die Lebenssituationen, in denen ein besonderer Hilfebedarf vorliegt, aber 
einer weiteren Bearbeitung und Entwicklung, um die Befähigung des Einzelnen zu einer eigenver- 
antwortlichen und zukünftig straffreien Lebensführung zu verbessern. Zahlreiche Biographien von 
Haftentlassenen beinhalten insbesondere Suchtprobleme mit entsprechenden gesundheitlichen Folgen, 
aber auch fehlende oder abgebrochene Ausbildungen, Schulden, Langzeitarbeits- und Perspektivlosig- 
keit, soziale Abstiegs- und Verelendungsprozesse, psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten. 
Phänomene, wie Realitätsverlust, fehlende Krankheitseinsicht sowie Isolationsgefühle, Geringschätzung 
anderer und der eigenen Person bis hin zur Selbstverachtung sind ebenfalls zu beobachten. Zusätzlich 
kennzeichnen allgemeine Lebensängste die individuellen Lebenswege je nach Einzelfall. 
 
Entsprechend der „Rahmenrichtlinien für Lebenslagen verbessernde Hilfen gemäß § 67 ff SGB XII“ 
geht es rechtlich ausgedrückt bei der Unterstützung unserer KlientInnen um die Beseitigung von 
Notlagen, die durch besondere Lebensverhältnisse und Hilfebedarfe auf persönlicher Ebene (soziale 
Schwierigkeiten) gekennzeichnet sind und aus eigener Kraft nicht überwunden werden können. 
Hauptintention ist die Aktivierung und Mobilisierung von Selbsthilfekräften der KlientInnen. Das 
Haupt- ziel der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren besteht darin, bei Beendigung der Betreuung 
nach Möglichkeit die KlientInnen in einer eigenen (Normal-) Mietwohnung, mit einem Mehr an 
persönlicher und sozialer Stabilität und Normalität und im bestem Fall der Fähigkeit zu autonomer 
Lebensführung zurück zu lassen. Zu Beginn einer Betreuung wird zunächst der individuelle Hilfebedarf 
oder anders ausgedrückt, der so genannte Problemstatus der KlientInnen ermittelt und innerhalb der 
Betreuungszeit versucht, nachhaltige Verbesserungen der sozialen und persönlichen Lebenslage in 
verschiedenen Problemfeldern anzuregen. Potentielle Problembereiche, die in der Regel im Rahmen 
unserer ambulanten Betreuung von Bedeutung sind, heißen: Wohnungs- und Arbeitssituation, 
gesundheitliche Verfassung, Suchtmittelabhängigkeit, Schulden, Straffälligkeit, soziale Kontakte und 
Kommunikationsfähigkeit. 
 
Der Zugang zu den KlientInnen erfolgte zum Großteil im Rahmen der Entlassungsvorbereitung und des 
Gesamtplanverfahrens über den so genannten EVB-Pool, der ca. 94% der KlientInnen vermittelt hat. 
Innerhalb des EVB-Pools werden Personen mit besonderem Hilfebedarf herausgefiltert. Das Gesamt- 
planverfahren beinhaltet die notwendige Aufstellung eines Hilfeplanes und ggf. dessen Fortschreibung 
nach einer Dauer von 6 Monaten. Jeder Einzelfall ist obligatorisch mit einem Abschlußbericht an den 
Kostenträger, in unserem Fall das Amt für Soziale Dienste (AfSD) und den gutachterlichen Dienst, 
verbunden gewesen. 
 
 
8.4  Wohnungs- und Betreuungssituation 
 
Das IBEWO Wohnprojekt Rembertistraße basiert auf einer Kombination von Projektwohnraum, der nur 
vorübergehend genutzt werden kann und ambulanter Betreuung in der eigenen Wohnung, ein Konzept, 
das sich in der Praxis sehr gut bewährt hat. 
 
Das IBEWO Wohnprojekt Rembertistraße hat im Berichtszeitraum vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2011 
für zahlreiche KlientInnen als wichtiger Baustein auf dem Weg zurück in die Gesellschaft gedient, in 
soziale Lebensverhältnisse, die durch die Versorgung mit einer abgeschlossenen Wohnung ein Mindest- 
maß an sozialer Stabilität gewährleisteten. 
 
 
 
 



38 

Nutzungsstatistik I 
 

2010/11 

24 25

12
15 14

12

0

5

10

15

20

25

30

35

Betreute KlientInnen Neuaufnahmen Beendete Betreuungen

2010

2011

 
 

Nutzungsstatistik II 
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Im Jahre 2010 hatten 24 Personen und im Jahre 2011 25 Personen, bezogen auf den Gesamtberichts- 
zeitraum insgesamt 39 Personen das IBEWO Wohnprojekt Rembertistraße als vorübergehende Wohn- 
und Betreuungsmöglichkeit für KlientInnen mit besonderem Hilfebedarf genutzt. Innerhalb dieser 
Zeitspanne waren 27 Neuaufnahmen in das Projekt zu verzeichnen gewesen. Im gleichen Zeitraum 
wurden 26 Betreuungen beendet. Im Berichtszeitraum lag der Frauenanteil lediglich bei 2,56%  
 
Quantitativ betrachtet hat eine relativ konstante Anzahl von NutzerInnen die Leistungen des IBEWO 
Wohnprojektes in Anspruch genommen. Das Jahr 2010 markierte mit 11,65 Monaten gegenüber den 
Vorjahren 2008/09 (10,60 und 10,46 Monate) eine Zunahme der durchschnittlichen Betreuungszeit. Im 
Jahre 2011 war dann ein Rückgang auf 9,56 Monate zu verzeichnen gewesen. Die Dauer einer 
ambulanten Betreuung hing im wesentlichen vom Ausmaß des Problemstatus ab.  
 
 
 
 
 



39 

Die Entwicklung der durchschnittlichen Betreuungsdauer 
 

 2010 und 2011 in Monaten
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In dem anschließenden Schaubild stellt sich die Verteilung der Wohn- und Betreuungsdauer für die 
Jahre 2010/11 folgendermaßen dar: 
 

 

Die kumulierte Verteilung der Betreuungsdauer 2010/11 
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Die Bandbreite des kürzesten und längsten Aufenthaltes bewegte sich zwischen 15 Tagen als Minimum 
und 24 Monaten als Maximum. Bezogen auf die kumulierten Häufigkeiten verweilten 11,53% der 
ehemaligen KlientInnen bis zu einem Zeitraum von zwei Monaten, 30,76% bis zu einem Zeitraum von 
bis zu vier Monaten und 42,30% bis zu einem Zeitraum von sechs bzw. 10 Monaten im IBEWO 
Projekt. 73,07% der KlientInnen wurden bis zu 12 Monaten und die restlichen 26,93% bis zu 24 
Monaten lang betreut. 
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In einem Balken-Diagramm lässt sich der Verbleib nach Beendigung der ambulanten Betreuung 
veranschaulichen. Im aktuellen Berichtszeitraum 2010/11 konnten bekanntlich 26 Betreuungsverhält- 
nisse beendet werden, die sich hinsichtlich ihres weiteren Verbleibs folgendermaßen aufgeteilt haben: 
 

Lebenssituation am Ende der Betreuung  
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In diesem Zusammenhang war auf der einen Seite positiv festzustellen, dass ca. 57% der Nutzer im 
Anschluss in der eigenen Wohnung verbleiben konnten und von daher eine wesentliche Voraussetzung 
für eine zukünftig autonome und straffreie Lebensführung erfüllt wurde. 11,53% der KlientInnen 
konnten an eine weitere betreuende Einrichtung mit Unterkunft vermittelt werden. Auch wenn ein Teil 
dieser KlientInnengruppe auf ein gewisses Maß an ambulanter Betreuung angewiesen blieb, konnte 
damit dem Hauptmaßnahmeziel einer Heranführung an eine autonome Lebensführung zumindest 
deutlich näher gekommen werden. Ca. 4% der KlientInnen wechselten im Anschluss ihres Aufenthaltes 
direkt in eine "Suchtklinik", um an ihrer Suchtproblematik zu arbeiten und ihr Leben von dort aus neu 
zu ordnen. Ca. 8% der KlientInnen sind im Anschluss an die Betreuung bei Freunden und Bekannten 
untergekommen. 
 
Auf der anderen Seite musste aber auch folgendes konstatiert werden:  
 
Ca. 8% der KlientInnen waren während der Betreuung erneut straffällig geworden und mussten direkt 
zurück in die JVA. Gut 11% der Betreuungsverhältnisse mussten darüber hinaus „vorzeitig beendet" 
werden. Hauptgründe dafür waren Regelverstöße gegen die Hausordnung, gestörte Vertrauensver- 
hältnisse oder eine Missachtung der Mietzahlungsverpflichtung. Jede Beendigung eines Miet- und 
Betreuungsverhältnisses war allerdings obligatorisch mit einem Weitervermittlungs- und Unterbrin-
gungsangebot gekoppelt, um Obdachlosigkeit in jedem Fall zu verhindern. Auch wenn diese Form der 
Beendigung von Betreuung nicht planmäßig verlaufen ist, kann ein solches Ergebnis im Einzelfall 
dennoch positive Verhaltensänderungen in der Zukunft bewirken.  
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8.5  Betreuungsergebnisse und Selbstverständnis 
 
Nach der Beendigung einer Betreuungsmaßnahme ist in dem notwendigen Abschlußbericht an den 
gutachterlichen Dienst und den Kostenträger (AfSD) eine Situationsbeschreibung der verschiedenen 
Lebensbereiche enthalten, die das Ausmaß von persönlicher und sozialer Situation und entsprechender 
Stabilität differenziert benennen. Neben einer stabilen Wohnsituation werden also auch immer 
Verbesserungen in den Bereichen Arbeit und Weiterbildung, Schulden, Gesundheit und persönliche 
Kontakte initiiert und benannt. 
 
Die Nutzungsstatistik 2010/11 wies 39 betreute KlientInnen aus, wobei 27 neu aufgenommene Klient- 
Innen und 26 Abschlüsse von Betreuungen zu verzeichnen waren. Der Hauptteil unserer KlientInnen 
kam über den EVB-Pool der JVA Bremen, der mit Hilfe der Aufnahmekonferenzen eine gute Zusam- 
menarbeit gewährleistet. 
 
In all den genannten Fällen konnte zunächst Wohnungslosigkeit nach der Haftentlassung vermieden 
werden und mit Hilfe der Betreuung nach Verbesserungen und Lösungen in verschiedenen Problem- 
feldern gesucht werden. Grundlage waren jeweils die im Gesamtplan festgelegten Maßnahmeziele, 
deren Ergebnisse in einem obligatorischen Abschlussbericht bewertet wurden. Die durchschnittliche 
Betreuungszeit war im Berichtszeitraum mit ca. 10,60 Monate konstant geblieben. Ca. 42% der 
KlientInnen wurden bis zu einer Dauer von sechs bzw. zehn Monaten, weitere ca. 31% der KlientInnen 
von bis zu 12 Monate lang und die restlichen ca. 27% bis zu 24 Monate lang betreut. Unser ambulantes 
Betreuungsprojekt war im Berichtszeitraum gut nachgefragt und entsprechend ausgelastet. 
 
Die Nutzungs- und Betreuungsdauer-Statistiken zeigen, dass rein quantitativ betrachtet eine relativ 
konstante Anzahl von haftentlassenen Personen mit besonderem Hilfebedarf das Projekt im Berichts- 
zeitraum nutzen konnten. Die Verbleibsstatistik demonstrierte auch, dass erfreulicherweise in ca. 72 % 
der Fälle erfolgreich, in ca. 8% relativ erfolgreich und in ca. 20% aber auch weniger erfolgreich 
gearbeitet werden konnte, gemessen an dem formulierten Optimalziel einer Annäherung an eine 
autonome Lebensführung in den eigenen vier Wänden. Im Einzelfall konnten allerdings auch 
unplanmäßige Beendigungen von Betreuungen durchaus positive Lerneffekte in der Zukunft zur Folge 
haben. 
 
Unsere Betreuungsergebnisse verdeutlichen, dass das IBEWO innerhalb des Straffälligenhilfesystems in 
Bremen für den Personenkreis von straffällig gewordenen und haftentlassenen Frauen und Männern 
oder von Strafhaft bedrohten Menschen mit besonderem Hilfebedarf ein wichtiges und bedarfsgerechtes 
Angebot zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft ist. Wir nehmen diesen sozialen Integrations- 
auftrag gewissenhaft wahr und fühlen uns den berechtigten Bedürfnissen unserer KlientInnen ver- 
pflichtet und verbunden. Im Rahmen der Datenerhebung SoJus (Fachausschuss der Senatoren für 
Soziales und Justiz) weisen wir darüber hinaus regelmäßig die Notwendigkeit unserer Arbeit nach. 
 
Auch wenn die Arbeit mit Straffälligen ein mühsames Geschäft blieb und viele Misserfolge gewisser- 
maßen vorprogrammiert schienen, waren doch insgesamt gesehen die gebotenen Möglichkeiten des 
IBEWO Wohnprojektes Rembertistraße für zahlreiche Haftentlassene ein hilfreiches und bedarfsge- 
rechtes Angebot bei dem Versuch, den Weg in ein neues, sozial und persönlich stabileres und normale- 
res Leben zu finden. 
 
Der Verein Bremische Straffälligenbetreuung möchte mit dem IBEWO Wohnprojekt Rembertistraße 
zukünftig auch weiterhin einen sachgerechten Beitrag zu einer am realen Bedarf orientierten 
Straffälligenhilfe leisten. Diese Zielvorgabe bleibt gleichermaßen eine sinnvolle Herausforderung und 
lohnende Aufgabenstellung, der sich die MitarbeiterInnen des IBEWO im Interesse ihrer KlientInnen 
auch weiterhin vollends verpflichtet fühlen! 
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Haus am Bischofstor, geschütztes Kulturdenkmal 
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9.  Schuldner- und Insolvenzberatung beim Verein Bremische  
  Straffälligenbetreuung (VBS) 
 
      Projekt zur Schuldenprävention:  
 
          Aktionstag  
„Laufend kaufen – Jugend kalkuliert“ 
 
 

 
 

Wir leben in einer kreditfinanzierten Konsumgesellschaft, in der wir „laufend kaufen“. Dies ist Motor 
unserer Marktwirtschaft und damit politisch gewollt. Insbesondere Jugendliche, potentielle Kunden von 
morgen, werden mit aggressiver Werbung und verlockenden Angeboten wie „heute kaufen, morgen 
zahlen“, oder „Kredite ohne Zinsen“ umworben.  Ihnen wird suggeriert, dass man sich ohne Planung 
sofort jeden Wunsch erfüllen kann. Gerade junge Erwachsene, die in ihrer Persönlichkeitsstruktur noch 
nicht gefestigt sind, finden oft über Konsumartikel in ihrem Freundeskreis Anerkennung. Sei es die 
teure Markenjeans, das neue Smartphone, der Laptop, oder ein neues Auto. „Haste was, biste was“! 
Bei Eintritt in die Volljährigkeit und der damit verbundenen Geschäftsfähigkeit sind Jugendliche und 
junge Erwachsene oft unwissend und damit ungeschützt den Verlockungen der Werbung ausgesetzt, 
wenn sie weder im Elternhaus, noch in der Schule den Umgang mit Geld lernen. Ob Haupt-, 
Realschüler oder Abiturienten – sie verlassen die Schule in der Regel als „Finanzielle Analphabeten“. 
 
Zunehmend wird die Schuldner- und Insolvenzberatung (SIB) beim VBS von jungen Erwachsenen mit 
z.T. immens hohen Schulden aufgesucht. Nachweislich sind 80 % der Menschen, die als Erwachsene 
eine Schuldnerberatung aufsuchen, bereits als Jugendliche verschuldet. Junge Erwachsene sind 
besonders gefährdet, von der Verschuldung in die Überschuldung zu gelangen. Erst umworben wie 
„Könige“, werden sie schnell nach Vertragsabschluss und Nichteinhaltung vereinbarter Ratenzahlung 
zum „Bettelmann“. Oft verlieren sie ihre sozialen Kontakte und jeglichen Halt, manche werden 
depressiv und nicht selten sogar straffällig. 
 
Diese besorgniserregende Entwicklung überschuldeter junger Erwachsener wird durch zahlreiche 
Studien belegt. So zeigt z.B. die Wirtschaftsauskunftei Creditreform im „Schuldneratlas Deutschland 
2011“ einen stabilen Trend auf: „Überschuldung wird jünger“. Aus dieser Studie geht hervor, dass 
insbesondere die Zahl der Altersgruppe der 20-29-jährigen Schuldner, nicht nur aktuell, sondern bereits 
im Zeitraumvergleich 2004 / 2011, erheblich gestiegen ist.  Besonders erschreckend ist die Zunahme 
der unter 20- jährigen Schuldner, die 2011 mit 23 Prozent und 46.000 neuen Überschuldungsfällen 
angestiegen ist. Im Vergleich 2004 / 2011 haben sich damit die Zahlen der jüngsten Schuldner um ca. 
190.000 Fälle auf insgesamt 243.000 Betroffene erhöht. „Mehr als ein Viertel aller Schuldner ist jünger 
als 30 Jahre“. Diese Entwicklung, so wird geschrieben, muss mit Aufmerksamkeit beobachtet werden, 
da viele der jungen überschuldeten Menschen ein Leben lang unter den  Problemen der Überschuldung 
leiden werden. Auch der renommierte Jugend- und Bildungsforscher Prof. Dr. Klaus Hurrelmann meint, 
dass die Förderung von Finanzkompetenz durch gezielte und höhere Bildungsinvestitionen stärker in 
den Fokus von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik gehört.  
 
Um die Öffentlichkeit auf die Problematik Überschuldung junger Menschen aufmerksam zu machen, 
sowie „Finanzielle Allgemeinbildung“ als festen Bestandteil in die Lehrpläne Bremer Schulen zu 
integrieren, hat die SIB beim VBS in Kooperation mit der Europaschule Utbremen und dem SV Werder 
Bremen, sowie dem Fanprojekt Bremen e.V., das sich dem Projekt angeschlossen hat, einen Aktionstag 
unter dem Motto „Laufend kaufen – Jugend kalkuliert“ am 20. Mai 2010 durchgeführt, über den hier 
berichtet wird.  
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Entstanden ist die Idee zu dieser Aktion beim Laufen. Bewegung aktiviert das Gehirn und durch die 
Überkreuzbewegung beim Laufen werden rechte und linke Gehirnhälfte, die sog. Hemisphären 
miteinander verknüpft, sodass sich kognitive und kreative Gedanken verbinden. Dabei ist die 
Doppeldeutigkeit der Worte „Laufend kaufen“ - analog zu unserer Konsumgesellschaft - bewusst 
geworden und die Idee zum Aktionstag geboren.  
 
Frank Baumann hat hierfür die Schirmherrschaft übernommen und den Lauf am 20.05.10 an der 
Weserpromenade in Bremen gestartet.  
 
Bevor der Aktionstag jedoch veranstaltet werden konnte, waren viele Stunden der Planung, Gestaltung  
und Organisation erforderlich. Es erfolgte eine enge Zusammenarbeit zwischen dem VBS und drei 
Schülern des 12. Jahrganges der Europaschule Utbremen, die das Projekt als Halbjahresarbeit 
durchgeführt haben.  
 
Die drei Schüler haben sich mit unserer Hilfe das theoretische Wissen zu den Themenbereichen 
Kaufverträge, Kredite, Sparverhalten, Versicherungen und Wohnung angeeignet und dieses vorab an 
einem Fachtag in der Schule den am Lauf teilnehmenden Mitschülern vermittelt. So sollte sichergestellt 
werden, dass allen Läufern das theoretische Gerüst für die Bearbeitung der Aufgaben am Aktionstag zur 
Verfügung steht.  
 
Während der Vorbereitungsphase bestätigten uns die Schüler, dass sie diese Themen in der Schule 
bisher nicht behandelt haben. Wir sahen uns darin bestärkt, neben dem Ziel unserer Veranstaltung, die 
Überschuldung Jugendlicher in das öffentliche Bewusstsein zu bringen, auch eine Verankerung der 
Thematik in den Lehrplan der Bremer Schulen zu fordern.  
 
Der Lauf, an dem 122 Schüler teilgenommen haben, fand an der Weserpromenade auf einer Strecke von 
ca. 2,6 km statt. Während des Weges passierten die Läufer insgesamt 6 Stände, bei denen zum Thema 
Wohnen, Bankdienstleistungen, Mobilität, Versicherungen, Lifestyle und Telekommunikation die 
verschiedensten Produkte zu den unterschiedlichsten Preisen symbolisch eingekauft werden konnten. 
Allen Teilnehmern wurde am Start ein T-Shirt ausgehändigt, auf dem ihre eingekauften Waren oder 
Dienstleistungen befestigt wurden.  
 
Die Stände waren - wie im realen Leben -  mit einer Vielzahl von Werbeplakaten ausgestattet. Und, um 
eine Auswahl sicher zu stellen, gab es an jedem Stand 4 – 6 Produkte oder Dienstleistungen zur 
Auswahl.  
 
Um den Ansturm auf die Stände zu minimieren, sind die Schüler in 12-er Gruppen in einem Abstand 
von 10 Minuten gestartet. Die Betreuung der Stände erfolgte ebenfalls durch Schüler der Europaschule 
Utbremen.  
 
Im Ziel, nahe des Weserstadions, lag für jeden Schüler ein Laufbogen bereit, in den die gekauften 
Produkte übertragen wurden, um anschließend eine Auswertung durch qualifizierte Schuldnerberater 
der verschiedenen Bremer Beratungsstellen vorzunehmen und gemeinsam das Konsumverhalten zu 
reflektieren und zu hinterfragen: „Was kann ich mir mit meinem Budget tatsächlich leisten, bzw. wie 
viel muss ich verdienen, um mir die „laufend“ erkauften Konsumgüter tatsächlich leisten zu können?“ 
 
Die Rückmeldungen ergaben, dass die Jugendlichen sehr besonnen konsumiert haben, was sicherlich 
auch ein Ergebnis der umfangreichen Vorbereitung war. Auffallend war jedoch, dass beim Stand 
Lifestyle ein Großteil der Schüler vergessen hatte, den Warenkorb, der mit 210,00 € angesetzt war, 
einzukaufen. Ein Erklärungsansatz ist hier sicherlich, dass die meisten Jugendlichen noch zu Hause 
wohnen und sich mit der Versorgung im eigenen Wohnraum bisher wenig befasst haben.  
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Der Radio- und Fernsehsender Radio Bremen hat zwei Jugendliche während des Laufs begleitet und 
den Film während des Aktionstages mehrfach bei buten un binnen ausgestrahlt. 

 

 
 
 
Im Anschluss an den Lauf fand eine Podiumsdiskussion in den Räumlichkeiten der Villa Verde im 
Weserstadion zum Thema „Finanzielle Allgemeinbildung – kalkulieren statt sanieren“ statt, an der 
Vertreter aus Wirtschaft, Bildung und Soziales sowie der Schuldnerberatung teilnahmen. Die am Lauf 
teilgenommenen Schüler saßen im Publikum und nutzten die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden. Es 
bestand Einigkeit darüber, dass das Thema als fester Bestandteil in den Lehrplan der Bremer Schulen 
integriert sein muss, wobei seitens der Bildungsbehörde darauf hingewiesen wurde, dass in diesem 
Bereich durchaus Angebote bestehen. Da diese jedoch vom Engagement der einzelnen Lehrkräfte 
abhängig sind, wurde nochmals die Dringlichkeit einer flächendeckenden Unterrichtseinheit 
herausgearbeitet.  
 
Auch wenn das Ziel des Aktionstages, Politik in die Verantwortung zu nehmen und „Finanzielle 
Allgemeinbildung“ zukünftig als festen Bestandteil in die Lehrpläne Bremer Schulen aufzunehmen, 
letztlich nicht erreicht werden konnte, so war es doch eine gelungene Veranstaltung mit viel positiver 
Resonanz. In einer Presseerklärung sagte z.B. Stephan Jender, Geschäftsführer von Seghorn Inkasso, 
der bei dem Aktionstag vertreten war: „Jungen Menschen muss ein fairer und schuldenfreier Weg ins 
Leben möglich sein. Eine sinnvolle Methode, Schülern den richtigen Umgang mit Geld zu vermitteln, 
sind solche gelungenen Aktionen wie die heutige, wo Jugendliche praktisch an das Thema Geld und 
Finanzen herangeführt werden“.  
 
Zum Abschluss der Veranstaltung wurde die Besichtigung des Weserstadions angeboten, was von 
vielen fußballbegeisterten Teilnehmern gerne in Anspruch genommen wurde. 

 
 
Clemens Bergmann 
Stefan Bruns 
Bettina Harsleben 
Anja Stache 
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25 Jahre Schuldenregulierungsfonds beim Verein Bremische Straffälligenbetreuung  
 
Am 26.11.2010 wurde das 25-jährige Bestehen des vom Verein Bremische Straffälligenbetreuung 
(VBS) mit dem Justizsenator und sieben freien Trägern gegründeten Schuldenregulierungsfonds 
gefeiert. 
 
 

     

25 Jahre  
    Schuldenregulierungsfonds  
 
Aus diesem Anlass hat - neben einer bundesweiten Fachtagung, an dem Stiftungs- und Fondsvertreter 
anderer Bundesländer in Bremen zu Gast waren - der VBS zu einer Festveranstaltung in die Räume des 
Justizzentrums Bremen eingeladen. Anwesend waren Vertreter aus dem Justizbereich, der Politik, den 
Sozialen Diensten der Justiz, der Straffälligenhilfe und anderer freier Träger, der Kreditwirtschaft, von 
Stiftungen und Resozialisierungsfonds, sowie über den Fonds entschuldete Klienten.  
 
Einführend informierte Dr. Axel Boetticher, Richter am BGH a.D. und Vorstand des VBS die 
Teilnehmer über Geschichte, Entwicklung und Ergebnisse seit Bestehen des Fonds. Prof. Matthias 
Stauch, Staatsrat beim Senator für Justiz und Verfassung, sprach in seinem  Grußwort lobende Worte 
über diese außergerichtliche Entschuldungshilfe. Anschließend berichtete der Vertreter der Stiftung 
„Resozialisierungsfonds Dr. Traugott Bender“, Walter Mezger, als Koordinator für die Stiftung 
Neustart gGmbH Stuttgart tätig, von erfolgreichen Abschlüssen über den in Baden-Württemberg 
bestehenden größten und ältesten Fonds in Deutschland. Peter Schüttauf, Leiter der 
Marktbereichsdirektion der Sparkasse Bremen, hob in seinem Referat die positiven Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit dem VBS hervor. Er berichtete, dass die Rückzahlungsmoral der von der 
Straffälligenhilfe vermittelten Klienten besser sei, als die anderer Darlehensnehmer bei der Sparkasse.  
Auch der Vertreter der Inkassobranche, Stephan Jender, Geschäftsführer von Seghorn Inkasso GmbH 
Bremen, war voller Lob über produktive Zusammenarbeit und erfolgreiche Abschlüsse. Nach dem 
Motto: „Besser der Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach“ können Gläubiger über diese 
außergerichtliche Entschuldungshilfe zumindest einen Teil ihrer oft jahrelangen, uneinbringlichen 
Forderungen außergerichtlich sofort realisieren und weiteren personal- und kostenintensiven 
Forderungseinzug sparen. Klaus Kenklies, Leiter der Sozialen Dienste der Justiz Bremen, schilderte 
eindrucksvoll die langjährigen, positiven Erfahrungen mit dem Fonds und stellte in seinem Beitrag die 
Notwendigkeit der Fondsregulierung für straffällig gewordene Personen - auch im Zeitalter der 
Insolvenzordnung - deutlich heraus. Gerade für ihre Probanden, die oft Forderungen aus der Straftat 
haben und keine Chance hätten, jemals wieder ein normales, schuldenfreies Leben führen zu können, 
sei die Fondsregulierung die einzig mögliche und ohne Stigmata versehene Entschuldungshilfe.  
 
Zwischendurch sorgte das Maskentheater der Fachhochschule Ottersberg für Witz und Leichtigkeit. 
 
Am Eindrucksvollsten jedoch waren die persönlichen Berichte der drei „Entschuldeten“. Mutig haben 
sie vor allen Teilnehmern ihre eigene Geschichte, ihre Schuldenprobleme, die damit verbundenen 
negativen Erfahrungen und ihre als unerträglich und unlösbar empfundene Situation geschildert, die sie 
nur mit Hilfe des Fonds bewältigen konnten. Dankbar und sichtlich bewegt berichteten sie, wie sie 
endlich wieder „Licht am Ende des Tunnels“ sahen. Alle drei waren nie wieder straffällig geworden und 
verfügten über einen festen  Arbeitsplatz mit regelmäßigem Einkommen.   
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Diese lebendigen Berichte berührten alle Teilnehmenden mehr als jedes Zahlenwerk und verdeutlichten, 
wie wichtig der Fonds gerade für die mit dem Gesetz in Konflikt geratene Menschen ist. Und: Dass der 
Fonds auch weiterhin als Instrumentarium der Schuldenregulierung zur Verfügung stehen muss. Die 
gelungene Festveranstaltung endete mit einem Imbiss, der Gelegenheit bot, die sichtlich gewonnenen 
Eindrücke des Festes Revue passieren zu lassen. 
 
 
 
 
Statistische Daten des Schuldenregulierungsfonds zum 31.12.2010 
 
 
Ursprüngliche Kapitaleinlage: (DM 149.000) € 76.182,49 
 
 
Anzahl der Verfahren  170 100 % 
 Anzahl Frauen 32 18,8 % 
 Anzahl Männer 138 81,2 % 
     - durchschnittliche Laufzeit: 42,27 Monate    
    
Durchschnittliche Vergleichsquote: 17,27%    
    
Gesamtschulden der Klienten: € 3.642.957,03    
    
An Gläubiger gezahlt : € 629.153,17    
     - Anzahl der Gläubiger: 1.163    
     - durchschnittliche Gläubigerzahl: 6,8    
    
Gesamtbürgschaftsübernahmen: € 677.240,51 ( 9-fache der ursprünglichen Einlage )    
    
Ausfallbürgschaften:  18  
 davon Ausfälle durch Tod 6  
    
Höhe der Ausfallbürgschaften: € 47.510,80    
 
 
 
Bettina Harsleben 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 

10. Theaterprojekt 2011 mit Inhaftierten der Jugend anstalt Bremen  
 

„VENICE BEACH“ 
 
Von September bis November 2011 konnte wieder ein Theaterprojekt im Jugendvollzug Bremen unter 
dem Titel „Venice Beach“ durchgeführt werden. Es wurde geleitet von den Theaterregisseuren und 
Schauspielern Alexander Hauer und Felix Reisel. Kooperationspartner waren die Jungen Akteure / die 
MOKS-Theaterschule Bremen. Die Ergebnisse der Theaterarbeit mit sieben heranwachsenden 
Inhaftierten wurden am 25.11.12 vor einer interessierten Öffentlichkeit in der Jugendanstalt Bremen 
aufgeführt. 
 

 
 
              Die Anstaltsleiterin N. Hartmann im Gespräch mit den Theaterregisseuren 
 
"Venice Beach" war als eine performative TV-Show aus dem Jugendvollzug der Justizvollzugsanstalt 
Bremen inszeniert. Zum Thema "Kraft / Angst" trafen Köche, Sportler, Wissenschaftler und Musiker 
am Strand von Venice Beach aufeinander - verkörpert von einem Team aus Insassen und 
professionellen Performern. Im Mittelpunkt stand die tragische Geschichte der Brüder Mike und Ray 
Mentzer, Helden der Body-Building-Historie und Kontrahenten der Szene-Ikone  
Arnold Schwarzenegger in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. 
 
Finanziell getragen wurde das Projekt von der Bremischen Kinder- und Jugendstiftung, der Waldemar-
Koch-Stiftung und der DVJJ-Ortsgruppe Bremen. 
 
 
Elke Bahl 
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11.  Kooperationsprojekte  
 
 
11.1  kunst.voll  -  Kunstpädagogisches Projekt im Jugendstrafvollzug  
         der JVA Bremen 
 
 

Das Projekt wurde 2005 von Student/-innen der         ins Leben gerufen. Unter der 
Leitung eines Absolventen der FHS gehen Student/-innen des Studiengangs Kunsttherapie/Kunst-
pädagogik, Fachrichtung Bildende Kunst samstags und sonntags in die Jugendhaftanstalt, um mit den 
dort Inhaftierten graphisch, malerisch und plastisch zu arbeiten. Der Kunsttherapeut und die Studieren-
den verstehen ihre Aufgabe darin, die künstlerische Arbeit anzuleiten und zu betreuen, den Umgang mit 
künstlerischen Materialien zu vermitteln und den künstlerischen Prozess zu begleiten. Es ist ein 
Angebot, an dem die Inhaftierten freiwillig teilnehmen können. 
 
Der Verein unterstützt das kunstpädagogische Projekt seit 2008 durch die Akquise von Fördermitteln 
und der Förderung gemeinsamer Kooperationsbezüge zwischen Jugendvollzug, Fachhochschule und 
dem Verein. Auch die Ausweitung künstlerischer Angebote auf den Frauenvollzug ist der 
Fachhochschule Ottersberg inzwischen gelungen. 
 
Finanzielle Unterstützung hat das Projekt kunst.voll  von der Bremischen Kinder- und Jugendstiftung 
aus Eurogate – Spendenmitteln sowie der Fritz-Hollweg-Stiftung bisher erfahren.  
 
 
11.2  Gesundheitsförderung von Inhaftierten 
 
Auch im Jahr 2010 und begrenzt bis 2011 hat der Verein im Männervollzug monatliche Ernährungs- 
und Kochveranstaltungen durchgeführt. Geleitet wurden sie von einer Oecotrophologin und 
Ernährungsberaterin sowie einer Mitarbeiterin des Vereins. Die Küche der JVA stellte dafür die 
Grundnahrungsmittel zur Verfügung und die teilnehmenden Inhaftierten leisteten den zusätzlichen 
finanziellen Betrag für den Einkauf der besonderen Lebensmittel. Neben der Ernährungslehre und dem 
Kochen wurde Wert gelegt auf ein anschließend stilvolles gemeinsames Essen.  
 
Vergleichbare Kurse wurden im Frauenvollzug von Studentinnen des Fachbereichs Human- und 
Gesundheitswissenschaften der Universität Bremen veranstaltet. Im Frauenvollzug lag und liegt der 
Schwerpunkt des zum Fachbereich gehörenden Instituts für Public Health und Pflegeforschung, Abt. 
Prävention und Gesundheitsförderung, in der Gesundheitsförderung für Drogen konsumierende Frauen. 
Der Verein Bremische Straffälligenbetreuung stellt den Studierenden des Instituts Praktikumsplätze in 
der Sozialberatung zur Verfügung, um den Einblick in die psycho-sozialen und gesundheitlichen 
Problemlagen der Inhaftierten und Haftentlassenen und die Unterstützungsangebote der 
Straffälligenhilfe zu ermöglichen. Des Weiteren wird die Projektarbeit des Instituts vom Verein 
finanziell unterstützt und gemeinsam an weiteren Projektideen- und angeboten in Haft gearbeitet. Die 
JVA hat sich für gesundheitliche Angebote erfreulicherweise bisher immer offen gezeigt.    
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11.3  100 % Werder Partner   
 
Im Jahr 2009 hat sich der Verein um eine Partnerschaft mit Werder Bremen 
beworben und wurde neben 99 Kindergärten, Grundschulen, Ausbildungs-
betrieben und Sozialen Einrichtungen zu einem der neuen 100% Werder 
Partner auserwählt. Eine Bewerbung um diese Partnerschaft lag nahe angesichts 
der Aktivitäten des Vereins mit dem Projekt „Integration, Sport und Gesundheit“ 
mit Angeboten für Inhaftierte, der Kooperation mit dem Fan-Projekt-Bremen e.V., aber auch der großen 
Anhängerschaft des SV Werder Bremen unter den Klienten, den Mitarbeiter/-innen und dem Vorstand 
des Vereins. 
 
Die Partnerschaft zeichnet eine gegenseitige Informationsarbeit und Berücksichtigung von Wünschen 
bei Fortbildungsplanungen aus, an denen sich der Verein sowohl inhaltlich als auch personell beteiligen 
kann. Ebenso werden Aktivitäten des Vereins durch Werder Bremen unterstützt, wie bei der 
Präventionsveranstaltung „Laufend kaufen – Jugend kalkuliert“ im Jahr 2010 durch Geld- und 
Sachspenden sowie tatkräftige Unterstützung geschehen. 2011 bewarb sich der Verein an dem 
Wettbewerb „100 % Fitter Werder – Partner“  und erhielt dafür einige Sachspenden. 
 
 
11.4  Kriminalpolitischer Arbeitskreis 
 
Im Kriminalpolitischen Arbeitskreis (Kripak) diskutieren einmal monatlich Juristen aus Strafvertei-
digung und Justiz, Wissenschaftler und Mitarbeiter/-innen der Jugend- und Straffälligenhilfe über 
aktuelle Themen und Entwicklungen der Sozial-, Justiz- und Innenpolitik. Die lokalen Themen stehen 
dabei besonders im Fokus. Bei Bedarf wird hierzu kritisch Stellung genommen.  
 
11.5  Runder Tisch „Sexualisierte Gewalt: Täterarbeit und Opferschutz“  
 
Seit Ende 2002 trafen sich Vertreter/-innen verschiedener Träger und Institutionen, Gutachter, 
Therapeuten und Anwälte am Runden Tisch „Sexualisierte Gewalt: Täterarbeit und Opferschutz“, um 
für Bremen an einer Verbesserung der Behandlungsangebote für Täter und Opfer zu arbeiten. Regel-
mäßig vertreten waren Schattenriss e.V., der Verein Bremische Straffälligenbetreuung, die Sozialen 
Dienste der Justiz, die Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie des Klinikum Bremen-
Ost, die Fachstelle für Gewaltprävention, die  Gutachtergemeinschaft Rechtspsychologie, Werkstatt 
Bremen e.V., das Bremer Jungenbüro, das Jugendamt, die senatorische Behörde für Soziales, Abteilung 
Junge Menschen sowie vereinzelt auch Rechtsanwält/-innen.  
Erfreulicherweise wurde in den Jahren 2009/2010 die Forensische Ambulanz ausgebaut und unter 
Beteiligung des Gesundheits- und Justizressorts sowie der Krankenkassen finanziell abgesichert.  
 
Nachdem die Aktivitäten des Runden Tisches 2011 stark ins Stocken geraten sind, besteht nun die 
Überlegung, die Koordination bei der Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung der Frau anzusiedeln. 
 
Ein ausführlicher Bericht über den Hintergrund und die bisherigen Themen und Erfolge des Runden 
Tisches kann unter dem Titel „Runder Tisch Sexualisierte Gewalt: Täterarbeit und Opferschutz“ auf der 
Homepage des Vereins unter www.Straffaelligenhilfe-Bremen. de/Aktuelles.html eingesehen werden.  
 
 
 
Elke Bahl 
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12.  Adressen und Ansprechpartner                
 
Geschäftsstelle 
 
Verein Bremische Straffälligenbetreuung 
Faulenstr. 48-52 
28195 Bremen 
Tel.: 04 21/79 29 3-0 
FAX: 04 21/75 8 21 
VBS@Straffaelligenhilfe-Bremen.de 
www.Straffaelligenhilfe-Bremen.de 
 
Geschäftsführung/Koordination: 
Elke Bahl  0421/79 29 3-15 
Bahl@Straffaelligenhilfe-Bremen.de 
 
Verwaltung 
Iringa Acksel  0421/79 29 3-11 
Maike Schmidt 0421/79 29 3-12 
vbs@straffaelligenhilfe-bremen.de 

Schuldnerberatung und Schuldenregulierung 
 
Verein Bremische Straffälligenbetreuung 
Faulenstr. 48-52 
28195 Bremen 
FAX: 04 21/75 8 21 
 
Ansprechpartner: 
Frau Harsleben 04 21/79 29 3-14  
Harsleben@VBS-Schuldnerberatung.de  
Frau Stache  04 21/79 29 3-17 
Stache@ VBS-Schuldnerberatung.de 
Herr Bruns  04 21/79 29 3-18 
Bruns@ VBS-Schuldnerberatung.de 
 
Sprechzeiten 
Nach telefonischer Vereinbarung von 9 – 16 Uhr 
mittwochs 9 – 12 Uhr offene Sprechstunde 
sowie 
Beratungsstelle Bremen-Nord: 
Bremische Straffälligenbetreuung 
Am Sedanplatz 7 
28757 Bremen 
Tel.: 04 21/66 16 68 oder 7 92 93 - 18 
 
Sprechzeiten 
Do. von 9.30 – 13.30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 



52 

Sozialberatungsstelle 
 
Zentralstelle für Straffälligenhilfe 
Tivoli-Hochhaus, 1. Etage 
Bahnhofsplatz 29 
28195 Bremen 
Tel.: 04 21/361-16584 
FAX: 04 21/361-62 19 
Beratung@Straffaelligenbetreuung.Bremen.de 
 
Ansprechpartner 
Sultan Alkilic  0421/361-6201 
Sultan.Alkilic@traffaelligenbetreuung.Bremen.de 
Herr Bergmann 04 21/361-61 90 
Clemens.Bergmann@Straffaelligenbetreuung.Bremen.de 
Frau Rotenburg 04 21/361-62 32 
Julia.Rotenburg@Straffaelligenbetreuung.Bremen.de 
 
Sprechzeiten 
Mo., Di. und Do. von 8 – 12 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 
 
 
Wohnungsnotfallhilfe 
 
Zentrale Fachstelle Wohnen (ZFW) 
Tivoli-Hochhaus, 3. Etage, Zi. 16 
Bahnhofplatz 29 
28195 Bremen 
 
Ansprechpartner 
Herr Meier  04 21/361-61 94 
Robert.Meier@Straffaelligenbetreuung.Bremen.de 
 
Sprechzeiten 
Mo., Di. und Do. von 8 – 12 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 
 
 
Rechtsberatung 
 
Zentralstelle für Straffälligenhilfe 
Tivoli-Hochhaus, 1. Etage 
Bahnhofsplatz 29 
28195 Bremen 
FAX: 04 21/361-62 19 
Beratung@Straffaelligenbetreuung.Bremen.de 
 
Sprechzeiten 
erfragen unter 361-1 65 84 
  361-61 90 

361-62 01 
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Intensiv Betreutes Wohnen (IBEWO) 
 
Verein Bremische Straffälligenbetreuung 
Wohnprojekt Rembertistraße 
Rembertistraße 5 
28203 Bremen 
FAX: 04 21/33 87 046 
 
Ansprechpartner 
Klaus Weber 
Tel.:  04 21/32 35 46 
FAX: 04 21/33 87 046 
kweber.hbstraf@t-online.de 
 
Elisabeth Krautkrämer 
Tel.: 04 21/33 87 047 
ekrautkraemer.hbstraf@web.de 
 
Sprechzeiten 
Nach telefonischer Vereinbarung von 9 – 16 Uhr 
 
Entlassungsvorbereitung / EVB-Pool /KompetenzCentrum (KC) 
 
Monika Reitmayer-Sprave 
Tel.: 04 21/69 64 45 21 
 04 21/361-10845  
 04 21/361-15725  
EVB@Straffaelligenhilfe-Bremen.de 
 
Beratung in der Justizvollzugsanstalt Bremen 
 
Sprechzeiten Soziale Beratung / Wohnungsnotfallhilfe 
Strafhaft / U-Haft: Do. ab 14 Uhr 
Berater: Robert Meier 
Tel.: 04 21/361-61 94 
Strafhaft Frauen: Do. ab 13.30  
Beraterin: Sultan Alkilic 
Tel.: 04 21/361-6201 
 
Schuldnerberatung 
Sprechzeiten in den Teilanstalten erfragen oder bei 
Bettina Harsleben 
Tel.: 04 21/79 29 3-14 
 
Gruppenarbeit mit substituierten Inhaftierten und H aftentlassenen 
 
Ansprechpartner: 
Clemens Bergmann     Monika Reitmayer-Sprave 
Tel.: 04 21/361-6190    Tel.: 04 21/6 96 44 521 
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13.  Spendeneingänge    

      

      

2010    Verwendungszweck 
      

      

Fritz-Hollweg-Stiftung  2.500,00 €  Projekt „Laufend kaufen – Jugend kalkuliert“ 
     
Seghorn Inkasso  1.000,00 €  Projekt „Laufend kaufen – Jugend kalkuliert“ 
      

Sparkasse Bremen  2.000,00 €  
Schuldnerberatung 
Treuhandkontenverwaltung/Soziales  

  250,00 €   25 Jahre Schuldenregulierungsfonds  

      

Werder Bremen  3.000,00 €  Projekt „Laufend kaufen – Jugend kalkuliert“ 
      
DPWV  
Wilhelm Kaisen Bürgerhilfe  2.500,00 €  Projekt „Laufend kaufen – Jugend kalkuliert“ 
      

      

   11.250,00 €   

      

      

2011      

      

      

Sparkasse Bremen  2.000,00 €  
Schuldnerberatung  
Treuhandkontenverwaltung/Soziales 

      

Verein für Jugendgerichte  1.500,00 €  Theaterprojekt „Kraft/Knast/Angst“  

     
Bremische Kinder- und 
Jugendstiftung  4.000,00 €  Theaterprojekt „Kraft/Knast/Angst“ 
     
Waldemar Koch Stiftung  1.000,00 €  Theaterprojekt „Kraft/Knast/Angst“ 
     
Sonstige  50,00 €  Theaterprojekt „Kraft/Knast/Angst“ 
     
      

   8.550,00 €   
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14.  Kooperationen und Vernetzung 
 
 
Kooperationsgemeinschaft mit dem Amt für Soziale Dienste, Zentrale Wirtschaftliche Hilfen, 
in der Zentralstelle für Straffälligenhilfe seit 1977 
 
Mitglied in der Kooperationsgemeinschaft Zentrale Fachstelle Wohnen (ZFW)  
mit dem Amt für Soziale Dienste,  
dem Verein Innere Mission und Drogenhilfeträgern. 
 
Mitgliedschaft im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Bremen 
- Mitarbeit im Arbeitskreis   Straffälligen- und Opferhilfe  
  des DPWV-Bundesverbandes (AStra) 
- Mitarbeit im Bereich Schuldnerberatung 
 
Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe im Lande Bremen 
 
Kooperationsmitglied im Entlassungsvorbereitungspool (EVB-Pool) mit der JVA Bremen,   
Comeback gGmbH und Hoppenbank e.V. 
 
Mitarbeit im Kriminalpolitischen Arbeitskreis Bremen (Kripak) 
 
Mitarbeit im Arbeitskreis „Frauen im Strafvollzug“ der Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe 
(BAG-S) 
 
Mitarbeit im Landesverbund Straffälligenhilfe im Lande Bremen 
 
Gründungsmitglied im Verein Wohnungshilfe e.V.  
 
Gründungsmitglied im Förderverein Schuldenberatung im Lande Bremen, jetzt: Fachzentrum 
Schuldenberatung 
 
Mitarbeit im Arbeitskreis Insolvenzordnung, Arbeitskreis Inkasso und dem Praktikerforum des  
Fachzentrums Schuldenberatung 

                      

           
 
Kooperation mit der Universität Bremen FB Human- und Gesundheitswissenschaften, Insitut für Public 
Health und Pflegeforschung im Bereich „Gesundheitliche Förderung von Frauen und Männern in Haft“ 
 
Kooperation mit dem Fan-Projekt-Bremen e.V. 
 
Kooperation mit der Blauen Karawane e.V. 

100 % Werder Bremen Partner seit 2009 

Kooperation mit der Fachhochschule Ottersberg und dem Jugend- 
vollzug Bremen im kunstpädagogischen Projekt „kunst.voll“ 
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15.  Vorstandsmitglieder                                    
 
Am 01.12.2011 neu gewählt: 
 
1. Vorsitzende Ursula Kerstein 
2. Vorsitzender Wolfgang Grotheer 
 
Schriftführer Prof. Dr. Henning Schmidt-Semisch 
Rechnungsführer Stefan Hoffmann 
Beisitzer Gerhard Baisch 
 Dr. Volker Busch-Geertsema 
 Prof. Dr. Johannes Feest 
 Lothar Spielhoff 
 Michael Nacken 
 Elke Wegner 
 
Revisoren Winfried Braun 
 Dr. Ruprecht Großmann 
 
MitarbeiterInnen 
 
Koordination/Geschäftsführung Elke Bahl 
Sozialberatung Sultan Alkilic 
 Clemens Bergmann 
 Julia Rotenburg 
Soziale Arbeit mit Frauen von Inhaftierten             Sultan Alkilic 
Wohnungsnotfallhilfe (ZFW) Robert Meier 
Mitarbeit in der Entlassungsvorbereitung (EVB-Pool) Monika Reitmayer-Sprave 
Schuldnerberatung Bettina Harsleben 
 Anja Stache 
 Stefan Bruns 
Wohnprojekt Rembertistr. 5 Klaus Weber 
 Elisabeth Krautkrämer 
Hausmeister Rembertistr. 5 Rainer Schneider 
Verwaltung  Iringa Acksel 
 Peter Kroll 
 Anita Lehmann 
 Peter Michalski 
Gesundheitsförderung für Frauen im Frauenvollzug Nadine Ochmann 
 Janna Fincke 
Leitung des Projekts „kunstvoll“  Johannes Schöps  
Buchhaltung/Verwaltung Maike Schmidt 
Verwaltungshilfe Norbert Bialach 
  
Rechtsberatung (ehrenamtlich) Christina Lederer 
 Manuela Schäfer 
 Gillian Theison 

Stand August 2012 


